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Stundentafeln 
zum Lehrplan für die Volksschulen mit 

Öffentlichkeitsrecht im Bereich der ev. Kirche A. B. 

(Beilage zum Rundschreiben Z. 3234/1926) 

I. Winterschule 
1. Reihe A 

2. Reihe B 

II. Sommerschule 
(verkürzter Unterricht der Oberstufe ländlicher Volksschulen) 

. ff'ĻL 
0 L—' 

III. Anwendungsbestimmungen zu deu Stuudeutafeln 

n 



Typus 1. 1. Reihe A 

A u f b a u : I* Unterstufe IGO bis 220 Schüler; Oberstufe 80 bis 120 Schüler; Zahl ber Lehrkräfte bei landwirtschaftlich betontem Lehrplan für Knaben- und für Mädchenschulen 
-! auf dein Land 6, bei gewerblich u. kaufmännisch betontem Lehrplan 7. — 2. Aufnahme in jedem Schuljahr. — 3. Gegend ohne rumänische Sprachkenntnisse im Leben. 

Alternative: A. 

rc 

r r> 

0 
o ? S' n 

5 s’ - ? U n t e r r i ch t s g e g e n st ä n d e 
-C rr r. 3 3 

-7 1 3 
cr= L 

K f f 

II III IV V 

Knaben u. iliäödjcn 

VI 

Knaben it. Mädchen 

■3 0 ?! 

VII 

Knaben u. Mädchen 

8 - ?! 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Religion . . 

Muttersprache 

Heimatkunde 

Sprache 

Rumänische Geschichte 1 
I \ 

Erdkunde 

Rechnen und Raumlehre. 

Kenntnisse aus Handel und Buchhaltung. 

Bürgerkunde und soziale Kultur. 

Nichtrumänische Erdkunde. 

Naturkunde. 

Gesundheitslehre. 

Schönschreiben. 

Zeichnen. 

Singen . 

Kvrperübungen und Turnen. 

Handfertigkeitsunterricht (bzw. Weibliche Handarbeiten) 

Haushaltungskunde. 

2 

10 

2 

Summe der Stunden 24 24 28 28 24 30 30 

1 

9** 

1 

1 

1 

3** 

30 24 30 

1 

1 

2** 

1 

1 

1 

3** 

30 30 24 30 30 

2** 

1 

1 

1 

30 

** In Landschulen können die Stunden in Handarbeiten und Hanshaltungskunde um je 2, die Stunden in Naturkunde um l Stunde vermindert werden, um den Mädchen mehr Zeit für die Mithilfe in der Wirtschaft 
der Mutter zu lassen. 
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Alternative: B. 

s s 
II III IV V VI VII 

Landwirtschaftlich betonter Lehrplan» 

1 ^ 
(£ A & S A §5 

5 è 

S. p. & 

A n m e r k u n g 

2 

10 

2 

6 (+3)' 6(şş 7 s+3V" (+3V 

24 24 28 28 24 24 24 24 24 24 

ir die stunden „St,Iler Beschäftigung" müsse» die Schüler in der Klasse Plat; finden, in der der Lei,rer noel, unterrichtet, damit sic unter seinen Augen sind; wo das sich nicht tun läßt, ist Alternative /X zu wählen. 

hing: Bei gewerblich oder kaufmännisch betontem Lehrplan werden die 7 Klassen von je einem der 7 Lehrer unterrichtet. 
Bei landwirtschaftlich betontem Lehrplan erteilen die 6 Lehrer den Unterricht in den Klassen !—VI; außerdem übernehmen sie nach Fachst)stein den fluten ich: in dei 
VII. Klasse gemäß Art. 72, Absatz 3, des Polksschu Igeseßes; es übernehmen die Lehrer der I. und II. Klasse die Fertigkeiten in der III. und IV. Klasse; dadurch sind je 
7 8 Stunden der Lehrer der III. und der IV. Klasse verfügbar, ebenso haben die Lehrer der V. und VI. Klasse je 6 Stunden frei. 



1 Reihe A 

Typusll. Aufbau: 1. Unterstufe 120 bis 160 Schüler; Oberstufe 40 bis 80 Schüler; Zcchl der Lehrkräfte 5. 
2. Aufnahme in jedem Schuljahr. — 3. (hegend ohne rumänische Sprachkenntnisse im Leben. 

Unterrichtsgegenstände 

-ê- 

Religion. 
Muttersprache. 
Heimatkunde. 

Sprache . 
Rumänische ' Geschichte . . 

Erdkunde 
Rechnen und Raumlehre . . 
Kenntnisse aus Handel und 

Buchhaltung . . . . 
Bürgerkunde u. soziale Kultur 
Richtrumänische Erdkunde 
Naturkunde. 
Gesundheitslehre .... 
Schönschreiben. 
Zeichnen. 
Singen . 
Körperübungen und Turnen. 
Handfertigkeitsunterricht (bzw. 

Weibliche Handarbeiten) . 
Haushaltungskunde.... 

Summe der Stunden . 

K l s s 

I II II! !V V 

Knaben u. Mädchen 

VI 

Knaben und Mädchen 

et £ 

VII 

Knabe» und Mädchen 

3 Ê = 

Z i 

2l n m e r k u n g 

5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

lb 

10 8 
2 3 

5 4 

4 (+4) 

6 

2 ( + 2) 

1 (+1) 
1 (+1) 

1 
1 

o. 
0. 

ü 

U. 
D. 
0. 

D. 

6 y2* 

2 

1 
1 
l'A 
1 

6V2 * 

2 

1 
l'/2 
2 
1 

1 
1 
1 

6V2 * 

2 

1 
1 
IV2 

2 
1 

6'/2* 

2 

1 
IV2 

2** 

1 

2 
5(4-1) 

5(4-11/0) 

2 (+1/2) 

5(4-H/o) 

5(4-H/>) 

2(4-1) 

3 ** 
0 ** 

2 
5( -1 i/o) 

5( + H-o) 

2(4-1) 

1 
1 
1 
2 
1 

2 
5(4" 1) 

5(+li/ 

2(4" 12) 

1 
1 
2 ** 

1 

1 
1 

3** 
3** 

0. 
D. 

0. 4 1 
(4-2) 

D. 

D. 

D. 
0. 

0. 

v. 
D. 

0.' + 1 
(+2) 

2 

ü. 
0. 

1 
u. 
D. 

D. 

D. 

U. 

0. 4-1 
(+2) 

1 
D. 

0. 
D. 

0. 

v. +1 
(4-2) 

v. 

v. 
v. 

v. 
v. 

v. 
v. 

VII vereinigt mit VI. 

Vll vereinigt mit VI. Die Llnndc in 
Rumänisch, die siir Vil mcchr vorge¬ 
schrieben ist, ist für rumänische ifrb- 
künde zu verwenden, die in VN neu 

auftritt. 

Vll vereinigt mit VI. 

IV vereinigt NI. III. 

V» vereinigt m. VI. 

24 24 20 ( + 8) 81+20] 24 30 30 30 21(+ 3) 26 (+ 4) 26 (+ 4) 27 (+ 3) 
3| + 21] 41+ 26 j 4[ + 26 ] 
(+ 2) (+ 2) (+ 2) 

3. + 27] 
(4-2) 

Bemerkung: 1. Aus zwei Klassen bestehende zusammengezogene Unterrichtsabteilungen mit alternierenden Kursen sind durch v. (^vereinigt] bezeichnet; in der Anmerkung steht 
mit welcher Klasse die Vereinigung zu erfolgen hat. 

2. Die Stunden für „Stille Beschäftigung" stehen in runder Klammer hinter den direkt zu erteilenden; z. B. 2 (+1). 
3. Die Vereinigungen der Klassen sind so durchzuführen, daß auf der Unterstufe nicht mehr als 60, aus der Oberstufe nicht mehr als 40 Schüler von einem Lehrer 

unterrichtet werden: ergibt die obige Vereinigung der Klassen III und IV mehr als 60 Schüler, haben dagegen die Klassen l und ll zusammen 60 oder weniger 
Schüler, so ist für die Unterstufe die Stundentafel des Typus III zu wählen; ergibst die obige Vereinigung der Klassen VI und Vll mehr als 40 Schüler, haben 
dagegen die Klassen V und VI zusammen 40 oder weniger Schüler, so ist für die Oberstufe die Stundentafel des Typus III zu wählen: übersteigen die Schülerzahlen, 
der vereinigten Abteilungen drei Jahre hindurch aus der Unterstufe 60 oder aus der Oberstufe 40, ohne daß in der oben angeführten Art Abhilfe geschaffen werden 
kann, so muß zum Typus I übergegangen werden, wobei es jedoch möglich ist nur die Oberstufe oder nur die Unterstufe des Typus l herüberzunehmen, wenn die 
vereinigte Abteilung nur aus der Oberstufe oder nur aus der Unterstufe 3 Jahre hindurch die gesetzlich vorgeschriebene Schülerhöchstzahl überschritten hat. 

4. Klasse I, II, die vereinigten Klassen III,IV, Klasse V und die vereinigten Klassen VI/Vll werden von je einem der 5 Lehrer unterrichtet. 

* Die für die „Stille Beschäftigung" vorgeschriebenen Stunden, mußten als direkt zu erteilende angesetzt werden, weil keine Gelegenheit zu „Stiller Beschäftigung" ist. 
** In Landschulen können die Stlin den in Naturkunde um 1, diejenigen in Handarbeiten und Haushaltungskunde um je 2 vermindert werden, um den Mädcheu mehr Zeit für die Mithilfe in der Wirtschaft 

der Mutter zu lassen. 



1 Reihe A 

Typus 111. Aufbau: 1- Unterstufe 120 bis 160 Schüler; Oberstufe 40 bis 80 Schüler: Zahl der Lehrkräfte 5. 
-! 2. Aufnahme in jedem Schuljahr. — ö. Gegend ohne rumänische Sprachkenutuisse im Leben. 

U n t e r r i ch t s g e g e n st ände 

K l s s 

II III IV V 

Knaben und Mädchen 

3 = ~ 

« ~ 

VI 

Knaben und Mädchen 

TT 

<Ä " 

Knaben u. Mädchen 

1 2 
Z 0 
S - 

1 ^ 
4- § 

ä “ 1 

VII 

Ï?. 

A n m erkuIIg 

Religion . . 
Muttersprache 
Heimatkunde . 

Sprache 
I 

Rumänische Geschichte 
Erdkunde 

Rechnen, Raumlehre 
Kenntnisse aus Handel und 

Buchhaltung . 
Bürgerkunde u. soziale Kultur 
Nichtrumänische Erdkunde 
Naturkunde . . 
Gesundheitslehre 
Schönschreiben . 
Zeichnen . . . 
Singen . . . 
Körperübungen und Turnei 
Handfertigkeitsunterricht (bzw 

W eidliche Handarbeiten) 
Haushaltuugskuude . . 

2 
6(4- 3) 

t 

3(4 2) 

1 
1(+1) 

v. 
n. 

v. 

2 
3(4 I-») 

5(+iy2) 

2 

2 
5(4 1) 

5(+ii/2) 

2(+ io) 

2 2 

2 
5(+ 1) 

5( + 1i/2) 

2(4 i.,) 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

5 

2 
5(4 i/2) 

5( + lļ 12) 

2 

1 
1 

3** 
3** 

v. 
v. 

v. 
v. 

v.(41i/2) 

2 

v. 
v. 
v. 
v. 

v. 
v. 

v. 

v.(4tl/>) v.(41h2) 

v. 
v. 
v. 
v. 

1 
v. 
v. 

1 
v. 
v. 
v. 
v. 

v. 
v. 

v. 

U.(4lVo) 

2 

u. 
v. 
v. 
v. 

8" 

2 
6 

8* 

2 

S* 

2 

1 
1 

3 
1 

8* 

2 

1 
1 

VI vereinigt mit V 

VI DC'cinigt mit V 
II Dcrcinigt mit I 

VI Bereinigt mit V 
II vereinigt mit I 

VI vereinigt mit V 
II vereinigt mit I 

VI vereinigt mit V 

Summe der Stunden 
16(4 8)* 14 (4 1, 28 28 

(4 6) 
22(4 2) 26(4 3) 26(4 3) 26(4 2) 2 >422) 3 l 426 ) 3 [ + 261 

(4 I'..) (+ II,.) (411..) 
2 [426] 

(4 1l2) 
24 30 30 30 

Bemerkung: 1. Aus zwei Klassen bestehende zusammengezogene Unterrichtsabteilungen mit alternierenden Kursen sind durch v. [ vereinigt] bezeichnet; in der Anmerkung steht, 
mit welcher Klasse die Bereinigung zu erfolgen hat. 

2. Die Stunden für „Stille Beschäftigung" stehen in runder Klammer hinter den direkt zu erteilenden: z. B. 2( 1). 
3. Die Bereinigungen der Klassen sind so durchzuführen, das; aus der Unterstufe nicht mehr als 60, auf der Oberstufe nicht mehr als 40 Schüler von einem Lehrer 

unterrichtet werden: ergibt die obige Bereinigung der Klassen I und II mehr als 60 Schüler, haben dagegen die Klassen III und IV zusammen 60 oder weniger Schüler, 
so ist für die Unterstufe die Stundentafel des Typus II zu wählen; ergibt die obige Bereinigung der Klaffen V und VI mehr als 40 Schüler, haben dagegen die Klaffen 
VI und VII zusammen 40 oder weniger Schüler, so ist für die Oberstufe die Stundentafel des Typus II zu wählen; übersteigen die Schülerzahlen der vereinigten Abteilungen 
drei Jahre hindurch auf der Unterstufe 60 oder auf der Oberstufe 40, ohne das; in der obenangeführten Art Abhilfe geschaffen werden kann, so mus; zum Typus l 
übergegangen werden, wobei es jedoch möglich ist, nur die Oberstufe oder nur die Unterstufe des Typus I herüberzunehmen, wenn die vereinigte Abteilung nur 
auf der Oberstufe oder nur auf der Unterstufe 3 Jahre hindurch die gesetzlich vorgeschriebene Schülerzahl überschritten hat. 

4. die vereinigten Klassen I II, Klasse III, IV, die vereinigten Klassen V VI und Klasse VII werden von je einem der 5 Lehrer unterrichtet. 

* Die für die „Stille Beschäftigung" vorgeschriebenen Stunden, mußten nls direkt zu erteilende ongefeßt werden, weil keine Gelegenbeit zu „Stiller Beschäftigung" ist. 
** In Landschulen können die Stunden in Landarbeiten und Danshaltnngsknnde um je 2 vermindert werden, um den Mädchen mehr Zeit für die Mithilfe in der Wirtschaft der Mutter zu taisen. 



Typus IV. A u s b stu; 1. Unterstufe 160 bis 220 Schüler; Oberstufe bis 40 Schüler; Zuist ber Lehrkräfte 5. 
-1 2. -Aufnahme in jedem Schuljahr. — 3. Gegend ohne rumänische Spruchkenntnisse im Leben. 

Unterrichtsgegenstände 

.st 

I II III IV V 

Knaben und Mädchen 

VI 

Knaben und Mädchen 

% ‘c 3 
c!E^ 

VIT 

Knaben und Mädchen 

- S ^ 

7?. 

21 11 in e r f it n g 

Religion. 

Muttersprache . . . . 

Heimatkunde. 

^ Sprache ^ 

Rumänische f Geschichte y . 

Erdkunde 

Rechnen und Raumlehre . 

Kenntnisse an Handel und 
Puchhaltung . . . . 

Bürgerkunde u. soz. Kultur 

Richtrumänische Erdkunde 

Naturkunde . . . 

Gesundheitslehre 

Schönschreiben . . 

Zeichnen .... 

Singen .... 

Körperübungen u. Turnen 

Handsertigkeitsunterricht 
(bzw.Weibl.Handarbeiten) 

Haushaltungskunde . . 

2 2 2 

8 6 6 

3 - - 

6 5 

- 1 
! 

-I 1 

5(+l) ol + HoIöC + üo) 

5( + n/2)5( + Ho),5( + lio) 

5 4 

1 1 

1 1 

1 1 

2 2 

2 

2(+ i2) 2(4-1) 2(4-1) 

1 

1 

1 

1 

1(+ 1! 

1 

1 

H+Ì 

1 

1 

1 

1 

Summe der Stunden . 
24 24 28 28 

I ! I 
21 (+3) 25 (4-5) 25 (+5) 

5(4 11 o) 

5(4-11 2 

2(4-1) 

ü. 

ö. 

U.(4-ll o) 0.(4-ll/:>) 

ü. 

v. 

D. 

v. 

v. 

n. 

v. 

n. 

v. 

v. 

1 

v. 

v. 

v. 

v.(4-li/2) 

1 

D. 

v. 

D. 

v. 

v. 

v. 

v. 

v. 

v. 

°.(+l>2) 

26 (+4) 2 [ + 211 3 1+25] 3 [+25] 
( 11/2) , ( + H/st) l“1'1 2) 

v. 

11. 

n. 

v. 

v. 

11. + 1 
( + 2) 

v. 

v. 

1 

11. 

v. 

v. + 1 
(+2) 

2 

1 

v. 

v. 

D. 

v. 

n. 

v. 

v. + 1 
(+2) 

21+26] 
(+II0) 

3 [+21] 4 [+25] 1 [4 +25] 
(+2) (+2) (+2) 

3 [+26] 
(+2) 

VI und V I Bereinigt mit V. 

VI nnö VII Bereinigt mit V. Die in 
VII vorgeschriebene Mel)rstunde ist 
insbesondere für rnrnänische Erd¬ 
kunde zu verwenden, die in VII 
nett auftritt 

VI und VII vereinigt mit V. 

VI vereinigt nut V. 

VI und VII vereinigt mit V. 

Bemerkung: 1. Aus mehreren Klassen bestehende zusammengezogene Unterabteilungen mit alternierenden Kursen sind durch v. (—vereinigt) bezeichnet; in der Anmerkung steht, mit 
welcher Klasse die Vereinigung zu erfolgen hat. 

2. Die Stunden für „Stille Beschäftigung" stehen in runder Klammer hinter den direkt zu erteilenden, z. B.: 2(+l). 
3. Auf der Unterstufe unterrichten vier Lehrer je eine Klasse, auf der Oberstufe ein Lehrer die vereinigten Klassen Y/YI/YII. 
4. Ueberschreitet die Stundenzahl auf der Oberstufe 40, so ist für diese die Stundentafel nach Tppus II, bezw. III zu wählen. 
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1 Reihe A 

Typus V 

co 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

21 uf bau: T Unterstufe 60 bis 120 Schüler; Oberstufe 40 bis 80 Schüler; Zahl der Lehrkräfte 4. — 2. Auf- 
- nähme in jedem zweiten Schuljahr. — 3. Gegend ohne 'rumänische Sprachkenntnisse im Leben. 

Hute r r ichtsge g e n st ä n d e 

Religion . 

Muttersprache . 

Heimatkunde .'. 

Sprache 
\ / 

Rumänische^ Geschichte ^. 

Erdkunde 

Rechnen und Raumlehre. 

Kenntnisse aus Handel uitd Buchhaltung. 

Bürgerkunde und soziale Kultur. 

Richtruinänische Erdtlinde . 

Naturkunde .. 

GZundheitslehre. 

Schönschreiben. 

Zeichnen.-. 

Singen . 

Körperübungen und Turnen. 

Handfertigkeitsunterricht (bezw. Weibliche Handarbeiten) 

Haushaltungskunde. 

II III 

2 

10 

2 

7*: 

2 

S 

vg' 

ê 

IV V 

Knaben und Mädchen 

- § 
5 — 3 rr 

>q c o 2 _£ 
-s? £ ? 

c3‘ ^ 2 ^ 

2 

5 7a ■ 

5'7a** 

2 

67a 

57a' 

67a 

5 7a ** 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

Knaben u. "Mädchen 

ch 1 

G
e

w
e

rb
lic

h
 

b
e
to

n
t 

P 

2 

67a 

57a** 

2 

1 

2*** 

1 

1 

1 

VI 

Besteht nicht, 
weitn V besteht 

VII 

Knaben und "Mädchen 

s.r. = 

§ -c 
ch)' ~ 

rj ;i:* 

1 

1 

1 

Summe der Stunden 24 28 24 30 30 30 24 30 ' 30 30 

Bemerkung: 1. Wo bei zweitjähriger Aufnahme in einer Klasse schwache Schüler sind, die mit den anderen nicht Schritt halten können, siitd für sie in den betreffenden Gegen¬ 
ständen Hilfsstunden zu erteilen; zu dem Zweck sind die Stunden durch Verminderung der obigen Stlindenzahlen zu entnehmen u. zw. bei: 

Klasse I: Klasse III: Klaffe V: Klaffe 11: Klasse IV: Klaffe VI: 

2 St. Deutsch I 1 St. Handfertigkeitsunt. y _ 1 St. nichtrnm. Erdkunde , ^ l St. Handfertigkeitsnnt. / 1 St. nicht rum. Erdkunde ) 0 1 St. nichtrnm. Erdkunde , 
1 St, Turnen ' ' 1 St. Naturkunde . . . ' ' 1 St. Deutsch .' ' 2 St. Deutsch ...... i ' k St. Handfertigkeitsnnt. ) 1 St. Naturkunde 



co 
oi 

K f s 

II III IV 

Knaben und Mädchen 

Z 1f 
!l = 

S) —■40 

§ 

3 ° 2 ° 
© ^ 

g 

Z * 

V 

& 

Knaben und Mädchen 

S § 
3 E c 

~ 'S 
GV G

e
w

e
rb

lic
h

 
b

e
to

n
t 

g 

0 £ 
« 

VI 

'6' 

VII 

Kunden und Mädchen 

- § 
3 2= g 

Z AZ Ga 

Anmerkung 

5 

6 
7 

8 

9 

10 

11 
12 

13 

14 

15 

16 

c 
3 

K 
'S 

N 

> 
n 
c 

N 

Besteht nicht, wenn VI besteht 

24 28 

2 

5 Vs 

5 >/.,** 

2 

1 
2 

2 

1 

24 

2 
6V2 

57a** 

2 

1 
2 
2 

1 

1 

1 
1 

5 

30 

2 
67a 

5 7a * 

2 

1 

1 

2 
2 

1 

2 
6 7a 

57a** 

2 

1 

2*** 

1 

1 

1 

7** 7*h 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

H-i-ņ 

30 30 24 30 30 30 

Bemerkung: 2. In einem Schuljahr wird von je einem der vier Lehrer die I., III., V-, VII. Klasse unterrichtet, im folgenden Schuljahr die II., IV., VI., VII.; sodann wieder die 

I.. III.. V.. VII. "sf. 
3. Die Schülerzahl einer Klasse soll auf der Unterstufe nicht über 00, auf der Oberstufe nicht über 40 betragen; wo..diese Zahlen drei Jahre hindurch wesentlich über¬ 

schritten wurden, ist zur Stundentafel Typus I I oder III, bzw. 1 oder IV überzugehen; damit ist der Uebergang von zweitjähriger zu jährlicher Aufnahme ver- 
bunden, der allmählich zu vollziehen ist, indem zuerst nur die I. Klasse nach der Stundentafel Typus II. III oder I eingerichtet wird, die dann gleich den folgenden 
darnach fortgeführt wird ; bleibt dabei die Schülerzahl der Oberstufe unter 80. so ist für sie die Stundentafel des Typus II oder III zu wählen; bleibt sie unter 10, 
so ist die Stundentafel des Typus 17' zu wählen. 

* Die Klasse besteht für diejenigen, die int vorangehenden Schuljahr zur Abgangsprüfung nicht zugelassen werden konnten, und für diejenigen, die sie nicht bestanden haben. Anch können freiwillig 

Wiederholende zugezogen werden (Dreizehnjährige bis znr Konfirmation). 

" Die für „Stille Beschäftigung" vorgeschriebenen Stunden sind als direkte Unterrichtsstunden angesetzt, weil keine Gelegenheit zu „Stiller Beschäftigung" ist. 

*** In Landschulen können die Stunden für Handarbeiten und Haushaltungskunde um je zwei, diejenigen für Naturkunde und nichtrumänische Erdkunde um je eine Stunde vermindert werden, um 

den Mädchen mehr Zeit für die Mithilfe in der Wirtschaft der Mutter 31t lasten. 



1 Reihe A 

Typus VI. Sîufbslii: ^- Unterstufe 60 bis 120 Schuler; Oberstufe bis 40 Schüler; Zahl der Lehrkräfte: 6. — 2. Auf- 
' nähme in jedem zweite» Schuljahr. — 6. Gegend ohne rumänische Sprachkenntnisse im Leben. 

CO 

2-) 

II nt er r ich ts gegen ft ä u d e 

K I f f 

II III IV V 

Knaben und Mädchen 

VI 

Knaben und Mädchen 

VII 

Knaben und Mädchen 

3£ = 

o 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 

Religion. 
Muttersprache. 
Heimatkunde. 

^ Sprache / 
Rumänische Geschichte . . 

Erdkunde 
Rechnen und Raumlehre. . . 
Kenntnisse ans Handel und Buch- 
haltnng. 

Biirgerknnde und soziale Kultur 
Nichtrumänische Erdkunde . . 
Naturkunde 
Gesundheitslehre. 
Schönschreiben. 
Zeichnen. 
Singen . 
Körperüb nngen und Turnen 
Handfertigkeitsnnterricht 

(bzw. Weibliche Handarbeiten) 
Hanshaltungskunde . . . . 

Enlnme der Stunden . 

2 

10 
2 
7 

6*! 

S7 N 

3( + H2) 

3(1 Uu) 

2 (+ 1) 

2 ( + 1/2) 
2(+ y2) 

1 

2 

4(+ug 
2 

4 (+1' 

3( + l1 0 3(4-1' .) 

2(4-1) 2(4-1) 

1(4-1) 
1 1 

2 ( + i/>) 2(4- 1/0 
2(4- y2) 2(4- 1.,) 

1 1 

1 (+ 1) 
1 > 1 
1 1 

2 
4( 1 > o 

3(4- llo 

2(4-1) 

1 
2(4-V.r 
2(4-V0*,;: 

1 

2 
v. 

v. 4-1 v. 4- 1 
(4-1'U) (4-H/o) 

Besteht nicht, wenn V besteht 

3*** 
3*** 

v. 

v. 
v. 

v. 

v' 
v. 

1 
v. 
v. 

v. 

2 
v. 

v. 4- 1 
(+ II/2) 

2 

1 
v. 

v. 
u. 

v. 4- 1 
(4- 11 2) 

v. 
v. 

v. 
v. 

24 28 19(4-5) 24 (4- 6) 24(4- 6) 25 (4-5) 
5j4- 19) 6 [4- 24J1 6; 4- 24 j 
(+11/0 (+11/0 (+H/0 

5 [+ 25) 
(+ iy2) 

Bemerkung: 1. Aus zwei oder mehreren Klassen bestehende zusammengezogene Ilnterichtsabteilungen mit alternierenden Kursen sind durch n. (—vereinigt) bezeichnet; in der An¬ 

merkung steht, mit welcher Klasse die Vereinigung zu erfolgen hat. 

2. Tie Stunden für „Stille Beschäftigung" stehen in runder Klammer hinter den direkt zn erteilenden; z. B-: 2 (+1). 

3. Wo bei zweitjähriger Aufnahme in einer Klasse oder zusainmengezogenen Ilnterrichtsabteilung schwache Schüler sind, die mit den andern nicht Schritt halten können, 

sind für sie in den betreffenden Gegenständen Hilfsstunden zu erteilen; zu dem Zweck sind die Stunden durch Verminderung der obigen Stundenzahlen zu entnehmen, 

und Zwar bei: 

Klasse I: Klasse III: Klasse V: Klasse II: Klasse IV: Klasse VI: 

2 (51. Deutsch , 1 St. Naturkunde . . . , = 1 St. nichtrum. Erdkunde / 0 2 6t. Deutsch . ... f _ 1 6t. nichtrnm. Erdkunde ; 2 st 1 Naturkunde . . ■ / 2 St. 
1 St. Turnen ' c ' 1 St. Handsertigkeitsunt. ' ’ 1 6t. Naturkunde . . . ' “ ö ’ V2 St. Turnen . . . ,4 ^-t. 1 St. Handfertigkeitsunt. ^ 1 6t. nichtrum. Erdkunde ^ 

V2 6t. Handfertigkeitsunt.' 



Bemerkung: 4. In einem Schuljahr wird von je einem der 4 Lehrer die I, III und die vereinigte Klasse Y/VIs, im folgenden die II, IV und die vereinigte Klasse X L/\ TI — be¬ 

ziehungsweise, wenn leine Repetenten sind, die X'I Klasse allein —unterrichtet; sodann wieder die I, III und die vereinigte Klasse X'/X'II usf. 

v. Die Schiilerzahlen der Klassen oder vereinigten Unttrnch sabteilungen dürfen auf der Unterstufe 60, auf der Oberstufe 40 nicht überschreiten ; geschieht das drei Jahre 

hindurch auf der Oberstufe, so ist diese nach der Stundentafel Typus X" einzurichten; geschieht es auf der Unterstufe drei Jahre hindurch in wesentlichem Ausmatz, 

so ist zur Stundentafel Typus II, bzw. III überzugehen; damit ist der Uebergang von zweitjähriger zu jährlicher Aufnahme verbunden, der allmählich zu erfolgen 

hat (vgl. Bein. 3 bei Typus TV!) ; bleibt dabei die Schülerzahl der Oberstufe unter 80, so ist für sie die Stundentafel des Typus II oder III zu wählen, bleibt sie 

unter 40, so ist die Stundentafel des Typus I V z u wählen. 

* Die VII Klaffe besteht für diejenigen, die im vorangehenden Schuljahr zur Abgangsprüfuug nicht zugelassen werden konnten, und für diejenigen, die lie nicht bestanden haben. Auch können freiwillig 

Wiederholende zugezogen werden (Dreizehnjährige bis zur Konfirmation). Gibt es keine Schüler für die VIl Klaffe, so gilt für die VI die Stundentafel der letzten Rubrik. 

** Die für „Stille Beschäftigung" vorgeschriebenen Stunden sind als direkte Unterrichtsstunden angesetzt, weil keine Gelegenheit zu „Stiller Beschäftigung" ist. 

*** In Landschulen können die Stunden für Handarbeiten und Haushaltungskunde um je ‘2, diejenigen für Naturkunde und nichtruinänifchc Erdkunde um je 1 Stunde vermindert werden, um . 

Mädchen mehr Zeit für die Mithilfe in der Wirtschaft der Mutter zu lassen. 



1 Neihe A 

Typus VII 'Jl 11 s bau: 
Unterstufe — bis 60 Schüler; Oberstufe •— bis 40 Schiller; Zahl der Lehrkräfte 2. 
Aufnahme in jedem zweiten Schuljahr. — Gegend ahne rumänische Sprachkeuutnisse im Leben. 
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U n t e r r i ch t s g e g e n st ä n d e 

K s s 
II HI IV V 

Knaben und Mädchen 
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Knaben 11. Mädchen 
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VI VII 

Kunden und Mädchen 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 

Religion. 
Muttersprache . . . .'. 
Heimatkunde. 

^ Sprache 
Rumänische Geschichte. 

' Erdkunde 
Rechnen und Raumlehre. 
Kenntnisse ans Handel und Buchhaltung 
Bürgerkunde und soziale Kultur . . . . 
Nichtrumänische Erdkunde. 
Naturkunde. 
Gesundheitslehre . 
Schönschreiben. 
Zeichnen. 
Singen . 
Körperübungen und Turnen. 
Handfertigkeitsunterricht (bezw. Weibliche 
Handarbeit). 

Haushaltungskunde. 

Summe der Stunden . 

'£ 

& 

2 
3 (+ 4) 

4(+11/2) 

2 (+2) 

1 ( + Vä) 

1 ( + 11 
H+i) 

v. 
v. 

v. 

3 

"S' 

ķ 

S 

2 
3(+lW 

3(+1 Vo) 

2 (Bl) 

1 
2(+y2) 
2(+y2) 

1 

2 
4(+iy) 

3(+iy2) 

2 ( + 1) 

2 (+14) 
2(+y>) 

1 

1 (+1) 
1 
1 

2 
4(+iy2 

3(+iy2) 

2(01) 
1 (+ 1) 

1 
2(+y>) 
2(+y>) 

1 

2 
4(+iy2) 

3(+iy2; 

2(1) 

2 (+V2)*** 
2(+ '!*)*** 

1 

Besteht nicht, 
wenn V besteht 

1 
1 

2 *** 

2 
v. 

v. + 1 

(+y2) 

2 

2 

v. 

v. +1 

(+U2) 

v. 

v. 
v. 
v. 

v. 
v. 

2 
v. 

v. + l 
(+11/0) 

2 
1 

v. 

v. 
v. 

2 
v. 

v. + 1 
(+ 114) 

2 

v. 

v. 
v. 

v. 
v. 
v. 

v. 

16(+8)f 
14 [+4] 
(+10) 19 (+5) 24 (+ 6) 24(+ 6) 25 (+ 5) 5 [+ 19J 6 [+ 24j 61+24] 5[+ 25] 

Bemerkung: 1. Aus zwei Klassen bestehende zusammengezogene Unterrichtsabteilungen mit alternierenden Kursen sind durch n. s — vereinigt] bezeichnet; in der Anmerkung steht, mit 
welcher Klasse die Vereinigung zu erfolgen hat. 

' 2. Die Stunden für „Stille Beschäftigung" stehen in runder Klammer hinter den direkt zu erteilenden, z. V.: 2(+l). 

3. Wo bei zweitjähriger Aufnahme in einer Klasse oder zusammengezogenen Unterrichtsabteilung schwache Schüler sind, die mit den andern nicht Schritt halten können, 
sind für sie in den betreffenden Gegenständen Hilfsstnnden zu erteilen; zu dem Zwecke sind die Stunden durch Verminderung der obigen Stundenzahlen zu entnehmen, 
und zwar bei: 

Klasse I und III: 

1 St. Deutsch I. 
1 St. Rechnen I.^ 3 St. 
1 St. Handfertigkeitsnnterricht . 

Klaffe V: 

1 St. nichtrnm. Erdkunde . . . ^ 
i St. Naturkunde.1 ^ 

Klaffe II und IV: 

1 St. Deutsch 11. 
1 St. Handfertigkeitsnnterricht * 

Klaffe VI: 

1 St. Deutsch. 
1 St. nichtrnm. Erdkunde . . . ļ 2—3 St. 

1 St. Naturkunde. 



( 

s s 

II III IV V 
Mädchen und 

Knaben 

VI 

Knaben lind Mädchen 

£ "Ö «J 
O) ^ 

VII' 

Stnabcn und Mädchen 

t; ģ 
||| 

(5 ' 

VI* 

Knaben it. Mädchen 

Z 2 
3 L 

'Ä ■“ Sk 

A n m e r k u n g 

2 
6 ( + 3) 

1 

3 (+2) 

î 
’S 

i(+y2) 
n+y2) 

1 
1 

2 

^2 
> 

2 

Ş 

cP 

2 
3 (+3) 

3(+iy2) 

2 (+2) 

H+i) 
u+y2) 

M +1) 
ü.(+i) 

v. 

v. 

Besteht nicht, 
wenn VI besteht 

2 
5 (+1) 

4(+iy2) 

2 (+y>) 

1 
1 
2 
1 

2 
5 (+114) 

4(+iy2) 

2(+l) 

1 
1 
2 
1 

I(+l) 
1 
1 

5(+iy2) 

4(+iy>) 

2(+l) 
K+i) 

1 
1 
2 
1 

2 
5(+iy2) 

4(+iy2) 

2 (+1) 

1 
1 

1 

1 
1 

3 *** 

3*** 

v. (+14) 

v. + 1 
(+14) 

v. (+14) 

v. + 1 
(+y2) 

v. 
v. 

v. 
v. 

1 
v. 
v. 

v. 

v. (+y2) 

v. +1 

(+y2) 

2 
1 

v. 

v. 
v. 

v. 
v. 

v. 

v. (+y2) 

v. +1 

(+14) 

v. 
v. 

v. 

r>. 

v. 

v. 

5i/+i! 

2 
6>/, 

5>/D 

6-/2 

5>/.? 

1 - 
1 1 
1 1 

6-/2 

5y2« 

1 
I 

3*** 
3«, 

VII vereinigt mit VI 

bezw. mit V 

VH vereinigt mit VI, bczw mit V. Die Stunde, die VII bei 
Vereinigung von V und Vil mehr hat als V, ist besonders 
für rumänische Erdkunde zu verwenden, die in VII neu 
auftritt. Zu demselben Zweck ist bei Bereinigung von VI 
und VII von den in VII bloB _fitr die „Stille Beschäftigung" 
vorgeschriebenen eineinhalb Stunden eine Stunde als direkt 
zu erteilend angesetzt und blast eine halbe für die „Srillil 

Beschäftigung" gelassen 

VII vereinigt mit VI, bezw. mit V 

" " " " " " " I 
IV vereinigt in. II 

VII vereinigt m. VI, bzw. V „ „ „„ III vereinigt m. I 

IS ( + 6) 
12 [+ (ij 

( + 10) 21 (+3) 25 (+5) 25 (+ 5) 26 ( + 4) 
3 [+21] 4 [ + 251 
(+1) I (+1) 

4 [+25] 
(+ 1) 

3 [+261 
(+ 1) 

24 30 30 30 

Bemerkung: 4. In einem Schuljahr wird von je einem der zwei Lehrer die vereinigte I/III und die vereinigte V/VIl Klasse unterrichtet, im folgenden die vereinigte II/IV und 
die vereinigte VI/VII Klasse — bezw., luinn feine Repetenten sind, die VI allein —; sodann wieder die oer.inigre I/III und die vereinigte V/V1I uss. 

5. Tie Schülerzahlen der vereinigten Unterrichtsabteilungen sollen auf der Unterstufe GO, aus der Oberstufe 40 nicht überschreiten; geschieht das drei Jahre hindurch in 
wesentlichem Ausmaß auf der Unterstufe, so ist für sie die Stundentafel Typus VI zu wählen; geschieht es drei Jahre hindurch in wesentlichem Ausmaß auf der 
Oberstufe, so ist für sie die Stundentafel Typus V zu wählen. 

* Die VII Klaffe besteht für diejenigen, die im vorangehenden Schuljahr zur Abgangsprüfnng nicht zugelassen werden tonnten, und für diejenigen, die sie nicht bestanden haben. Auch können freiwillig 

Wiederholende zugezogen werden (Dreizehnjährige bis zur Konfirmation). 
** Die für „Stille Beschäftigung" vorgeschriebenen Stunden sind als direkte Unterrichtsstunden angesetzt, weil keine Gelegenheit zu „Stiller Beschäftigung" ist. 

*** In Landschulen können die Stunden für Handarbeiten und Hanshaltnngskunde tim je 2, diejenigen für Naturkunde und nichtrnmänifche Erdkunde um 1 Stunde vermindert werden, um den Mädchen 

mehr Zeit für die Mithilfe in der Wirtschaft der Mtitter zu lnffcn. 
t Die 8 Stunden „Stiller Beschäftigung" in der I Klaffe werden vom Lehrer (nach eigenem Ermessen) im Lause des Schuljahres erst dann eingesetzt, wenn die Schüler im direkten Unterricht soweit 

gefördert sind, daß sie Gewinn von der „Stillen Beschäftigung" haben. 



1. Reihe A 

Typus Vlll. Aufbau: 1. Unter-- uni) Oberstufe bis höchstens 80 Schüler; Zahl der Lehrkräfte 1. — 2. Aufnahme 
in jedem zweiten Schuljahr. - 3. Gegend ohne rumänische Sprachkenntnisse im Leben. 

U n t e r r i ch t s g e g e n st ä n d e 

a f f II 

II III IV V 

Knaben und Mädchen 

3= = 

S 

VI 

.Knaben u Mädchen 

VII 

.Knaben und Mädchen 

^ 'S V 
!=i 

Religion. 
Mutt.rfprache. 
Heimatkunde .. . . . 

Sprache 
Rumänische Geschichie. 

‘ Erdkunde 
Rechnen und Raumlehre. 
Kenn.nisse aus Handel und Buchhaltung 
Bürgerkunde und soziale Kultur . . . . 
Nichtrumänische Erdkunde . 
Naturkunde.. 
Eesundheitslehre. 
Schönschreiben.. 
Zeichnen.. . . 
Singen .. . 
Körperübungen und Turnen. 
Handfertigkeitsunterricht (bezw. Weibliche 
Handarbeit). 

Haushaltungskunde . .. 

Summe der Stunden 

c 

3/2( + 4 2) 

4/2( + 2/2) 

2/2( + 2/2) 

1, (+y2) 
Vst+’/a) 

v. 

v. 

v. 

& 

2h 

5/2( + 2/2) 

6/2( + 3/2). 

2/2(+'A) 

’/■> 

2/2 
2/2 
V2 

4/2(+3/2) i 4/2(+3/2) 

6/2(+3/2) 6/2(+3/2) 

/2(+'A) 2/2(+V) 

'/2 

V* 
2/2 
V2 

y2 
5/2( + 2/2) 

6/2( + 3/2) 

2/2(4- 1 -,) 

2/2 2 2 ' 2 2 
«( + 5/2) »(-4/2> U (- 4 2) 

o-f2/2 ' 0 + 2/2 0 + 1 

(+'/2s (+',<) 

2/2 ( + 2/2) ! 2/2( + 2/2) 2/2( + 2/0 
M - ' 

0 
Besteht nicht, wenn V besteht 

2/2 

0 

-/2 
,u(-5 2) 

0+2 , 

(ch V) 

2/2(-2 2) 

+ 2 
M + 

24/2( + 6/2) 22/2 ( + 7/2) 22/2 ( + 7/2) 24/2( + 6/2) 6/2[ + 24/2] 
( + 8/2) 

7/o s —23/^,! 7/, r 4-23/ ‘/2 lTJ/2l 
(ch«/2) 

2 IT-721 
(t8, 2) 

'2 [ + 24/ 2] 
( — 8/2) 

Bemerkung: 1. Aus zwei Klassen bestehende zusammengezogene Unterrichtsabteilungen mit alternierenden Kursen sind durch v. [—nereinigt] bezeichnet; in der Anmerkung steht, mit 

welcher Klasse die Bereinigung zu erfolgen hat. 
2. Die Stunden für „Stille Beschäftigung" stehen in runder Klammer hinter den direkt zu erteilenden, z. B.: 2 (+1). 
3. Wo bei zweitjähriger Aufnahme in einer Klasse oder zusammengezogenen Unterrichtsabteilung schwache Schüler sind, die mit den andern nicht Schrill halten können, 

sind für sie in den betreffenden Gegenständen Hilfsstunden zu erteilen; zu dem Zwecke sind die Stunden durch Verminderung der obigen Stundenzahlen zu entnehmen, 

und zwar bei: 

Klasse I und III: Klasse V: 

-/2 St. ©cutset) 1.I Vr St. Religion.... 
V2 St. Rechnen I.3/2 St. >/S St. Naturkunde . . 
i/2 St. Handfertigkeitsunterricht . 

2/2 St. 

Klasse II und IV: 

'/2 St. Deutsch II. 
Je 7-> St. Rechnen II und IV . 

3/2 St. 

Klasse VI: 

>/2 St. Deutsch. 
1/2 St. nichtrum. Erdkunde . 
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memedung: 4. '.jn einem 6c!Juljal)r werben bic ncrcinigten ftlaHen I/lII unb Y/Yll untcnid)tct, im folg<!nbcn bie ucreinigten !.Haiicn II l\~ unb Yl/YII - be3w. \ Tl allein, mcnn 
feine ~cpetenten finb -, barnad) wiebcr I/III unb V/YIT ufm. 

3. Ter E tu nb.:np!an ift fo cin3ut:icf)ten, baä nil mel)r als 60 6d)ülcr (bircft untcrricfJtc te unb itilf facjc!Jäftigtc) 3ujm11mcn im Unterricf)israum finb. ~ie für bic „6tillc 
58eicfJäftigung" babci über bie oben angegeb . nen IJinaus nocf) verfügbaren Etunben finb nom fül)rer nad) frei~m G;rmcfien 3u netteilcn (mufgabrn lernen, Ucb un: 
gen in ausgcbcfJnterem ~usmoä, als es bie oben ang geflenen 6tu nbcn „6tifler 58ejd)äf iigung" 3u laiicn - og1. bas 58eijpid eines 6tunbenplans! -. Ueberic!Jrcitet 
bie Ec!Jiifeqnl)I brd 3nfJrc f)inburd) 80, jo ift hie 6tunbcntafe1 '.!:t)pu~ \~II 3u wäl)lcn. 

'Die VII Rfaffl' (iefte()t fiir Diejenigen, Die im oorongd)eni:len 6dJufjaf)r 3ur ~l(lgongspriifung nid)t 311 gcfnfie 11 meri:>en fonf'tte11, unb fiir bicje11ige11, bic fie nid1t bcftonbcn l)o[1en. %1dJ tö11nc11 freimiUiq 
$ieberl1ofenbe 311ge3oqw mcri:lcn ('Drei3e()11jiil1rige uor ber ~1onfirmotion). 

'Die s 2 6t1111De11 "Stiller ~efcf)äftigung'' in i:>er 1 SUnfie werben uom ~cl)rer (nacf) eigenem ctrn:cifcn) im ~011fe bes edm!jnlJrcs erjt bo1111 eingrje{3t. t:1c1111 i:>ic Ecf)ii!cr im i:>irettcn U11tcnidJi jorueil 
gl'förbert finb, bnfi fie füerui1111 uon i:>er „Etillcn ~l'fcfJ1iftigun g'' l)aben. ' 



Typus 1. 2. Reihe B 

9I f f I. Unterstufe 160 bis 220 Schüler; Oberstufe 80 bis 120 Schüler; Zahl der Lehrkräfte bei landwirtschaftlich betontem Lehrplan für Knaben- und für Mädchenschulen 
u 11 1 1 n 11 ’ auf dem Land 6, bei gewerblich u. kaufmännisch betontem Lehrplan 7. — 2. Ausnahme in jedem Schuljahr. — 3. (hegend mit rumänischen Sprachkenntnissen im Leben. 

Alternative: A. 

cc 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Unterrichtsgegenstände 

\ 

Religion .... 

Muttersprache . . 

Heimatkunde . . 

Sprache 

Rumänische | Geschichte 

Erdkunde 

Rechnen und Raumlehre. 

Kenntnisse aus Handel und Buchhaltung. 

Bürgerkunde und soziale Kultur. 

Nichtrumänische Erdkunde. 

Naturkunde. 

Gesundheitslehre. 

Schönschreiben. 

Zeichnen . . .. 

Singen. 

Körperübungen und Turnen. 

Handfertigkeitsunterricht (bzw. Weibliche Handarbeiten) 

Haushaltungskunde. 

2 

10 

2 

Summe der Stunden 24 

K f f 
II III IV 

24 28 28 

V 

Knaben u. Mädchen 

24 30 

1 

2 

9** 

1 

1 

1 

ß** 

30 30 

VI 

Knaben ii. Mädchen 

24 30 30 

1 

2 

1 

1 

1 

0** 

30 

VII 

Knabe» u. Mädchen 

2. 5 

24 30 30 

3** 

1 

1 

1 

3** 

3** 

30 

Bemerkung: Bei gewerblich oder kaufmännisch betontem Lehrplan werden die 7 Klassen von je einem der 7 Lehrer unterrichtet. , _ .. . 1f . .. . 
Bei landwirtschaftlich betontem Lehrplan erteilen die 6 Lehrer den Unterricht in den Klassen l—VI; außerdem übernehmen sie "ach ^achsystem den Unterricht m der 
VII. Klasse gemäß Art. 72, Absatz 3, des Volksschulgesetzes; es übernehmen die Lehrer der !. und II. Klasse die Fertigkeiten in der III. und IV. Klasse; dadurch sind je 
7—8 Stunden der Lehrer der III. und der IV. Klasse verfügbar, ebenso haben die Lehrer der V. und VI. Klasse je 6 Stunden frei. 

** In Landschulen können die Stunden in Handnrbeiteii und Haushaltungskunde um je 2, die Stunden in Naturkunde um 1 Stunde vermindert werden, um den Mädchen mehr Zeit für die Mithilfe in de,. Wirtschaf 

der Mutter zu lassen. 



2 Reihe B 

Typus 11. Aufbau: 1. Unterstufe 120 bis 160 Schüler; Oberstufe 40 bis SO Schüler; Zahl der Lehrkräfte 5. 
2. Aufnahme in jedem Schuljahr. — 3. Gegend mit rumänischen Sprachkenntnissen im Leben. 

Unterrichtsgegenftände 

K l s s 
III IV V 

Knaben u. Mädchen 

'3' a 

VI 

Knaben und Mädchen 

3 E I 

© a 

VII 

Knaben und Mädchen 

5 L 
3 -•= 2 3 
© w 

A nmerkung 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

10 

Religion. 
Muttersprache. 
Heimatkunde. 

, Sprache f 

Rumänische Geschichte . . 
Erdkunde 

Rechnen und Rauinlehre . . 
Kenntnisse aus Handel und 

Buchhaltung . ... 
Bürgerkunde u. soziale Kultur 
Nichtrumänische Erdknnd'e 
Naturkunde. 
Gesundheitslehre .... 
Schönschreiben. 
Zeichnen. 
Singen. 
Körperübungen und Turnen. 
Handsertigkeitsunterrichtstbzw. 

Weibliche Handarbeiten) . 
Haushaltungskunde.... 

2 
5 (+4) 

5 

2 (+2) 

1 

1 (+1) 
1 (+1) 

1 
1 

2 
v. 

v 
v. 
v. 
o. 

v. 

Summe der Stunden 24 24 20 ( + 8)!8[+20) 

2 
5 (+ 1) 

4( + H/o) 

2(4-1/2) 

2 
5 (+I1/0) 

4(+iy2) 

2(>D 

2 
5(4-li/o) 

4(4-H/o) 

2(4- 1) 

1 
1 
2 
2 
1 

3 * 
3 * 

2 
5(+l) 

4(4- 114) 

2(4-1/.) 

1 
1 

3* 
3* 

v. 
v. 

v. H 
(+2) 

0/4- 1 
(+ 2) 

2 

v. 

v. 
v. 

1 
v. 
v. 

v. 
v. 

v. +1 
(4-2) 

2 

v. 
v. 

v. 4-1 
(+2) 

VII vereinigt mit VI. 

VII vereinigt mit VI. Die Stunde in 
Rumänisch, die für Vil mehr vorge¬ 
schrieben ist, ist für rumänische Erd¬ 
kunde zu verwenden, die i» VII neu 

auftritt. 

VII vereinigt mit VI. 

IV vereinigt nt. III. 

VII vereinigt ui. VI. „ 

24 30 30 30 21(4- 3) 26 (4- 4) 26(4- 4) 27 (4- 3) 
3[+ 21] 41+201 
(+2) (+2) 

41+26] 
(+2) 

3 [+27] 
(4-2) 

Bemerkung: 1. Ans zwei Klassen bestehende zusammengezogene Unterrichtsabteilungen mit alternierenden Kursen sind durch v. (^vereinigt] bezeichnet; in der Anmerkung steht 
mit welcher Klasse die Vereinigung zu erfolgen hat. 

2. Die Stunden für „Stille Beschäftigung" stehen in runder Klammer hinter den direkt zu erteilenden; z. B. 2 (+1). 
3. Die Vereinigungen der Klassen sind so durchzuführen, daß auf der Unterstufe nicht mehr als 60, auf der Oberstufe nicht s mehr als 40 Schüler von einem Lehrer 

unterrichtet werden: ergibt die obige Vereinigung der Klaffen III kind IV mehr als 60 Schüler, haben dagegen die Klaffen I und II zusammen 6</oder weniger 
Schiller, so ist für die Unterstufe die Stundentafel des Typus III zu wählen; ergibt die obige Vereinigung der Klassen VI und VII mehr als 40 Schüler, haben 
dagegen die Klassen V und VI zusammen 40 oder weniger Schüler, so ist für die Oberstufe die Stundentafel des Typus III zu wählen; übersteigen die ^chülerzahlen, 
der vereinigten Abteilungen drei Jahre hindurch auf der Unterstufe 60 oder auf der Oberstufe 40, ohne daß in der oben angeführten Art Abhilfe geschussen werden 
kann, so muß zum Typus I übergegangen werden, wobei es jedoch möglich ist nur die Oberstufe oder nur die Unterstufe des Typus I herüberzunehmen, wenn die 
vereinigte Abteilung nur auf der Oberstufe oder nur auf der Unterstufe 3 Jahre hindurch die gesetzlich vorgeschriebene Schülerhöchstzahl überschritten hat. 
Klasse l, II, die vereinigten Klassen III IV, Klasse V und die vereinigten Klassen VI VII werden von je einem der 5 Lehrer unterrichtet. 4. 

* In Landschule» könne» die Stunden in Naturkunde um 1, diejenigen in Handarbeiten und Hanshallnngsknnde um je 2 vermindert werden, um den Mädchen mehr Zeit für die Mithilfe in der Wirtschaft 
der Mutter zu lassen. 



2. Reihe B 

Typus 111. Aufbau: Unterstufe 120 bis ICO Schüler; Oberstufe 40 bis 80 Schüler: Zahl der Lehrkräfte 5. 
—-1 2. Aufnahme in jedem Schuljahr. — ö. Gegend mit rumänischen Sprachkenntnissen im Leben. 

Unterrichtsgege n st ä n d e 

s s 

II HI IV V 

Knaben und Mädchen 

T, § 

C-t 

:S 

& ~ 

VI 

Knaben und Mädchen 

SS - 
z. 'S 

a ^ & 

VII 

Knaben u. Mädchen 

3 ~ S 3 
S & 

A 11 ui erknng 

Religion. 
Muttersprache . . . 
Heimatkunde .... 

y Sprache f 

Rumänische Geschichte 
Erdkunde 

Rechnen, Raumlehre . 
Kennmisse aus Handel und 

Buchhaltung . 
Bürgerkunde u. soziale Kultur 
Richtrumänische Erdkunde 
Naturkunde . . 
Gesundheitslehre 
Schönschreiben . 
Zeichnen . . . 
Singen . . . 
Körperübungen und Turnen 
Handfertigkeitsunterricht (bzw 

Weibliche Handarbeiten) 
Hanshaltungskunde . . 

2 
6(4 3) 

1 

3 (+2) 

1 
K+D 

v. 
v. 

v. 

2 
5(+ y2) 

4( + H/o) 

2 

5(+ 1) 
2 

5(+l) 

4(+iy2)4(+iy2) 

2(+ y>) 2(+ y2) 

2 
5 (+y>) 

4(4U/2) 

2 

1 
1 

3* 
3* 

v. 
v. 

o.(411/2) 

v. 
v. 
v. 
v. 

v. 
v. 

v. 

v. 
v. 

r>.( 4 iy>) 0.(4 iy2) 

v. 
n. 
0. 

0. 

1 
0. 

0. 

v. 

1 
0. 
0. 
0. 

0. 

v. 
0. 

0. 

u.(+iy2) 

2 

1 
1 

3* 
3* 

VI vereinigt mit V 

VI vereinigt mit V 
II vereinigt mit I 

VI vereinigt mit V 
II vereinigt mit 1 

VI vereinigt mit V 
II vereinigt mit 1 

VI vereinigt mit V 

Summe der Stunden 
16(4 8)* 14(44) 28 28 

(4 6) 

22(4 2) 26(4 3) 26(4 3) 26(4 2) 2 (422, 

(4 iy2) 
3 ( 426] 3(426] 

(+ iy2) (+iy2) 
2 [ 426] 

(+ iy2) 
24 30 30 30 

Bemerkung: 1. Ans zwei Klassen bestehende zusammengezogene Unterrichtsabteilungen mit alternierenden Kursen sind durch v. [= vereinigt) bezeichnet; in der Anmerkung steht, 
mit welcher Klasse die Bereinigung zu erfolgen hat. 

2. Die Stunden für „Stille Beschäftigung" stehen in runder Klammer hinter den direkt zu erteilenden: z. B. 2 (4 1). 
3. Die Vereinigungen der Klassen sind so durchzuführen, daß auf der Unterstufe nicht mehr als 60, auf der Oberstufe nicht mehr als 40 Schüler von einem Lehrer 

unterrichtet werden: ergibt die obige Vereinigung der Klassen l und I! mehr als 60 Schüler, haben dagegen die Klassen III und IV zusammen 60 oder weniger Schüler, 
so ist für die Unterstufe die Stundentafel des Typus II zu wählen; ergibt die obige Vereinigung der Klassen V und VI mehr als 40 Schüler, haben dagegen die Klassen 
VI und VII zusammen 40 oder weniger Schüler, so ist für die Oberstufe die Stundentafel des Typus II zu wählen; übersteigen die Schülerzahlen der vereinigten Abteilungen 
drei Jahre hindurch auf der Unterstufe 60 oder auf der Oberstufe 40, ohne daß in der obenangeführten Art Abhilfe geschaffen werden kann, so muß zum Typus l 
übergegangen werden, wobei es jedoch möglich ist, nur die Oberstufe oder nur die Unterstufe des Typus l hecüberzunehmen, wenn die vereinigte Abteilung nur 
auf der Oberstufe oder nur auf der Unterstufe 3 Jahre hindurch die gesetzlich vorgeschriebene Schülerzahl überschritten hat. 

4. die vereinigten Klaffen I/Il, Klasse III, IV, die vereinigten Klaffen V/'VI und Klasse VII werden von je einem der 5 Lehrer unterrichtet. 

In Landschulen können die Stunden in Handarbeiten und Haushaltungskunde um je 2 vermindert werden, um den Mädchen mehr Zeit für die Mithilfe in der Wirtschaft der Mutter zu lassen. 



2. Reihe B 

Typus IV. Aufbau' Unterstufe 160 bis 220 Schüler; Oberstufe bis 40 Schüler; Zahl der Lehrkräfte 5. 
* 2. Aufnahme in jedem Schuljahr. — 3. Gegend mit rumänischen Sprachkenntnissen im Leben. 

Unterrichtsgegenstände 

K l f s 

II TIT TV V 

Knaben und Mädchen 

jļ 'c" 5 

5 2-.S cv 
3 ü £ ^ 
0 40 

VI 

Knaben und Mädchen 

2^- 

c?. 

VII 

Knaben und Mädchen 

ttjjf 
jH g 

c5 

■'X 

0- 0 

Anmerkung 

Religion. 

Muttersprache . . . . 

Heimatkunde. 

^ Sprache ^ 

Rumänische f Geschichte ^ . 

Erdkunde 

Rechnen und Raumlehre . 

Kenntnisse an Handel und 
Buchhaltung . . . . 

Bürgerkunde u. soz. Kultur 

Nichtrumänische Erdkunde 

Naturkunde . . . 

Gesundheitslehre 

Schönschreiben . . 

Zeichnen .... 

Singen .... 

Körperübungen u. Turnen 

Handfertigkeitsnnterricht 
(bzw.Weibl.Handarbeiten) 

Haushaltungskunde . . 

5 

4 5 

- 1 

1 

1 1 

2 2 

1 l 

1! 1 

l 1 

2 2 

2 

5(+D 

4(+iy2) 

2(+ 1/2) 

2 2 

5 (+I1/2) 5 (+11/2) 

4 ( + 114) 4( + ll/2) 

2 (+ 1) 2 (+ 1) 

1 

1 

2 

1 

1 (+ 1) 

1 

1 

iC+1) 

1 

1 

2 

1 

2 

5(+iy2) 

4(+1i/2) 

2 (+ 1) 

v. 

v. 

v (+O/2) v.(+iy>) 

v. 

v. 

v. 

v. 

1 

v. 

v. 

v. 

v. 

v. 

v.( + N/2) v.(+iy) 

v. 

v. 

i). +1 

(+2) 
v. + 1 
(+2) 

v. v. 

v. 

v. 

v. 

v. 

1 

v. 

v. 

v. 

v. 

v. 

v. + 1 

(+2) 

2 

1 

v. 

v. 

v. 

v. 

v. + 1 

(+2) 

2 

VI 1111b Vll vereinigt mit V. 

VI und Vll vereinigt mit V. Die in 
Vll vorgeschriebene Mehrstunde ist 
insbesondere für rumänische Erd- 
tunde zu verwenden, die in V» 
neu auftritt 

VI lind Vll vereinigt mit V. 

VI vereinigt mit V. 

VI und Vll vereinigt mit V. 

Summe der Stunden . 
24 24 28 28 21 (+3) 25 (+5) 25 (45) 26 ( + 4) 2 [ + 211 3 I +25j 3 [+25 J 

(+u/2) (+iy2) (+iy2) 
2 [+26] 
(+iy2) 

3 [+21] 4 [ + 25] [4+25] 
(+2) (+2) (+2) 

3 [+26J 
(+2) 

Beme'knng: 1. Aus mehreren Klassen bestehende zusammengezogene Unterabteilungen mit alternierenden Kursen sind durch v. (—vereinigt) bezeichnet; in der Anmerkung steht, mit 
welcher Klasse die Bereinigung zu erfolgen hat. 

2. Tie Stunden für „Stille Beschäftigung" stehen in runder Klammer hinter den direkt zu erteilenden, z. B.: 2 ( + 1). 
3. Auf der Unterstufe unterrichten vier Lehrer je eine Klasse, auf der Oberstufe ein Lehrer die vereinigten Klassen Y/YI/Yll- 
4. Ueberschreitet die Stundenzahl auf der Oberstufe 40, so ist für diese die Stundentafel nach Typus ll, bezw. III zu wählen. 



Typus V 

re 

2-/ 

SI uf bau: ^ Unterstufe 60 bis 120 Schüler; Oberstufe 40 bis 80 Schiller; Zahl der Lehrkräfte 4. — 2. Allf- 
-1 nähme in jedem zweiten Schuljahr. — 3. Gebend mit rumänischen Sprachkenntniffen im Leben. 

U u terridjtsgege n ft ünde 

K l a f f 

II III IV V 

Jxuabcit lind Mädchen 

t: I 
|E| 

't! 

VI 

Knaben n. Nîädchcii 

s ^ 

VII 

Knaben nnd Mädchen 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

10 

Religion . 

Muttersprache . 

Heimatkunde . 

Sprache 
\ / 

Rumänische Geschichte ^. 

Erdkunde 

Rechnen und Raumlehre. 

Kenntnisse aus Handel und Buchhaltung. 

Bürgertunde und soziale Kultur. 

Nichtrumänifche Erdkunde . 

Naturkunde .. 

G sundheiislehre. 

Schönschreiben. 

Zeichnen. 

Singen . 

Körperübungen und Turnen. 

Handfertigkeitsunterricht (bezw. Weibliche Handarbeiten) 

Haushaltungskunde. 

2 

10 

2 

& 

S 

î 

î 

N 

1 

2** 

1 

1 

1 

3** 

3** 

Besteht nicht, 
wenn V besteht 

5 

3 

1 

3** 

1 

1 

1 

3** 

3** 

Summe der Stunden 24 28 24 30 30 30 24 30 30 30 

Bemerkung: 1. Wo bei zweitjähriger Aufnahme in einer Klaffe schwache Schüler sind, die mit den anderen nicht Schritt halten können, sind für sie in den betreffenden Gegen¬ 
ständen Hilfsstunden zu erteilen; zu dem Zweck sind die Stunden durch Verminderung der obigen Stundenzahlen zu entnehmen u. zw. bei ; 

Klasse IV: Klasse VI: Klasse I: 

2 St. Deutsch I 

1 St. Turnen ' 
3 St. 

Klasse 111: 

1 St. Handsertigkeitsunt. i 

1 St. Naturkunde . . . ' 
2 St. 

Klasse V: 

1 St. nichtruin. Erdkunde , 
I St. Deutsch .' 

2 St. 

Klasse 11: 

1 St. Handsertigkeitsunt. ) 

2 St. Deutsch.1 
3 St. 

1 St. nichtruin. Erdkunde ) 

1 St. Handsertigkeitsunt. ' 
2 St. 

1 St. nichtruin. Erdkunde , 
1 St. Naturkunde. . . . ' 

2 St. 

/ 



CO 

w 

Klassen 

A n m e r k it n g 

I II - Ill IV V VI VII* 

Knaben und Mädchen 

1 

Knaben lind Mädchen 

-O 

A 

Knaben und Mädchen 

A 
g -C 1? 

3 

Î 1 

g 

ts 

S -b 
3 H g 

e Ì 1 
ZI 

§ 

I 'S 
© “ 

1 - 3 Z. H 

= 2. .2 
ZI 

î 
3 ^ 

1 -2 

G ^ I M 

1 
2 
3 

4 

5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 

15 
16 

î 

vO 

5 

3 

'S 

ļ 

6 

2 
8 
4 

4 

1 
1 
1 
1 
2 

vO 

>o 
> 

c 
e 
g 

î 
’S 

2 
6 

4 

5 

2 
2 

1 
1 
1 
2 
2 

Besteh t nicht, venn VI besteht 

2 
6 

4 

3 

1 
2 
2 
1 

1 
1 
1 

2 
7 

4 

3 

1 
2 
2 

1 

1 
1 
1 
5 

2 
7 

4 

3 

1 

1 

2 
2 
1 

1 
1 
5 

2 
7 

4 

3 

1 
2** 

2** 

1 

1 
1 

3** 

2 
6 

5 

3 

1 

3 
1 

1 
1 

1 

2 
7 

5 

3 

1 

3 

1 

1 
1 
1 
5 

2 
7 

5 

3 
1 

1 

3 
1 

1 

1 
5 

2 

7 

5 

3 

1 

3** 
1 

1 

1 

3** 
3** 

24 28 24 30 30 30 24 
I 

30 30 30 

Bemerkung: 2. In einem Schuljahr wird von je einem der vier Lehrer die I., III., V-, VII. Klasse unierrichtet, im folgenden Schuljahr die II., IV-, VI-, VII- ; sodann wieder die 

I.. III.. V.. VII. usf. 
Die Schülerzahl einer Klasse soll auf der Unterstufe nicht über 60, aus der Oberstufe nicht über -10 betragen; wo diese Zahlen drei Jahre hindurch wesentlich über¬ 
schritten wurden, ist zur Stundentafel Typus II oder III, bzw. I oder IV überzugehen; damit ist der Uebergang von zweitjähriger zu jährlicher Aufnahme ver¬ 
bunden. der allmählich zu vollziehen ist, indem zuerst nur die I. Klasse nach der Stundentafel Typus II, IN oder I eingerichtet wird, die dann gleich den folgenden 
darnach fortgeführt wird ; bleibt dabei die Schülerzahl der Oberstufe unter 80, so ist für sie die Stundentafel des Typus II oder III zu wählen; bleib: sie unter -40, 
so ist die Stundentafel des Typus IV zu wählen. , 

* Die Klasse besteht für diejenigen, die im vorangehenden Schuljahr zur Abgangspriifnng nicht zugelassen werden konnten, und für diejenigen, die lie nicht bestanden haben. Auch können srciwillig 

Wiederholende zugezogen werden (Dreizehnjährige bis zur Konfirmation). 

** In Landschulen können die Stunden für Handarbeiten und Hnnshaltnngsknnde um je zwei, diejenigen für Naturkunde und nichtrumänische Erdkunde um je eiue Stunde vermindert werden, um 

den Mädchen mehr Zeit für die Mithilfe in der Wirtschaft der Mutter zu lassen. 



2. Reihe B 

Typus VI. 

cc 

Aufbau: 1- Unterstufe 60 bis 120 Schüler; Oberstufe bis 40 Schüler; Zahl der Lehrkräfte: 3. — 2. Auf- 
- nähme in jedem zweiten Schuljahr. — 3. Gegend mit rumänischen Sprachkenntnissen im Leben. 

U n t e r r i ch t s g e g e n ft ände 

6 f f 

II III IV V 

Knaben mid Mädchen 

t; ^ 
gs" 
- H-H % 5 g ^ g 
4?' ' S !'X = 

Knaben nnd Mädchen 

i. § 
je § 
0.) 

■S' 

I -2 
S ^ 

+ -5 

VI VII 

Knaben und Mädchen 

Z “c 

3 = 1 

-b 

<§ " 

9 
6 

7 
8 
0 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 

Religion. 
Muttersprache. 
Heimatkunde. 

Sprache / 

Rumänische ' Geschichte . . 
Erdkunde 

Rechnen nnd Raumlehre. . . 
Kenntnisse ans Handel nnd Buch¬ 

haltung . 
Bürgerkunde nnd soziale Kultur 
Nichtrumänische Erdkunde . . 
Naturkunde 
Gesundheitslehre. 
Schönschreiben. 
Zeichnen. 
Singen . 
Körperübungen und Turnen 
Handfertigkeitsunterricht 

(bzw. Weibliche Handarbeiten) 
Haushaltungskunde . . . . 

Summe der Stunden . 

2 
10 

2 

3 

î 

A 

3 

"S' 

K 

2 

3( + l Vu) 

30+11.) 

2(+ 1) 

1 
2 (+ y2) 
2(+ y2) 

1 

4( + li/o) 

3(+n/j) 

2 (+ 1) 

2 (+ y2) 
2 (+ y>) 

1 

1 (+1) 
1 
1 

2 
4(+iy) 

3(+iy) 

2 (+ 1) 

1 (+ 1) 
1 

2(+ y) 
21+ y2) 

1 

2 
4(+ iy2) 

3( + iy 

2(+ 1) 

2(+'/,)** 
2( + '/ch^ 

1 

1 
1 

3** 
3** 

Besteht nicht, wenn V besteht 

2 
v. 

v. + 1 

(+ iy2) 
2 

v. 

v. + 1 ö. + 1 

(+U4) (+ iy2) 

v. 

o' 
v. 

1 
o. 
v. 

v. 

2 
v. 

v. + 1 
(+ iy2) 

2 

v. 
v. 

D. 
v. 

24 28 19(+ 5) 24 (+ 6) 24(+ 6) 25 (+5) 
5[+ 19] 6[+ 24J1 61+ 24] 
(+iy2) (+ n/2) (+ iy2) 

5 [+ 25] 
(+iy2) 

Bemerknng: 1. Aus zwei oder mehreren Klaffen bestehende zusammengezogene Ilnterichtsabteilungen mit alternierenden Kursen sind durch v. f— vereinigt] bezeichnet; in der An¬ 

merkung steht, mit welcher Klaffe die Bereinigung zu erfolgen hat. ' 

2. Die Stunden für „Stille Beschäftigung" stehen in runder Klammer hinter den direkt zu erteilenden; z. B.: 2 (+1). 

3. Wo bei zweitjähriger Aufnahme in einer Klasse oder zusammengezogenen Ilnterrichtsabteilung schwache Schüler sind, die mit den andern nicht Schritt hallen können, 

. sind für sie in den betreffenden Gegenständen Hilssftunden zu erteilen; zu dem Zweck find die Stunden durch Verminderung der obigen Stundenzahlen zu eninehmen, 

und zwar bei: 

Klaffe I: 
- St. Deutsch , 3 g, 
1 6t. Turnen ' 

Klaffe 111: 

1 St. Naturkunde • • • ^ 2 6t 
1 St. Haudfertigkeitsuut. ' 

Klaffe V: 
1 St. nichtruin. Erdkunde / _ 
1 St. Naturkunde . . . ' " e 

Klaffe II: Klaffe IV: Klaffe VI: 
2 St. Deutsch . ... t 1 St. nichtruin. Erdkunde ) „ _ 1 St. Naturkunde 

Va St. Turnen .... 3 St. \ St. 5>andscrtiqkeitsnnt. ' ' 1 St. nichtruin. Erdkunde ' ~ 
V2 St. Handfertigkeitsunk.' 



Bemerkung: 4. Im einem Schliljahr wird von je einem der ?> Lehrer die I, III und die vereinigte Klasse V/VII, im falgenden die II, IV und die vereinigte Klasse \ I/\ II be¬ 

zieh lingsw eise, wenn keine Repetenten sind, die VI Klasse allein — unterrichtet; sodann wieder die L, III und die vereinigte Klasse V/VII usf. 

5. Die Schülerzahlen der Klassen oder vereinigten Unterrichisabteilnngen dürfen auf der Unterstufe 60, auf der Oberstufe 40 nicht überschreiten ; geschieht das drei Jahre 

hindurch auf der Oberstufe, so ist diese nach der Stundentafel Typus V einzurichten; geschieht es auf der Unterstufe drei Jahre hindurch in wesentlichem Ausmaß, 

so ist zur Stundentafel Typus II, bzw. III überzugehen; damit ist der Uebergang von zweitjähriger zu jährlicher Aufnahme verbunden, der allmählich zu erfolgen 

hat (vgl. Bein. ;; bei Typus IV !) ; bleibt dabei die Schiilerzahl der Oberstufe unter 80, so ist für sie die Stundentafel des Typus II oder I II zu wühlen, bleibt sie 

unter 40, so ist die Stundentafel des Typus IV zu wählen. 

* Die VII Klasse besteht für diejenigen, die iin vorangehenden Schtiljahr zur Abgangsprüsniig nicht zugelassen werden konnten, und für diejenigen, die sie nicht bestanden haben. Auch können freiwillig 

Wiederholende zugezogen werden (Dreizehnjährige bis znr Konfirmation). Gibt es keine Schüler für die VII Klasse, io gilt für die VI die Stnndentafcl der letzten Rubrik. 

In Landschulen können die Standen für Handarbeiten lind Hanshaltnngsklnide nin je 2, diejenigen für Naturkunde lind nichkrninänifche Erdkunde um je 1 tun De verwindet t werden, nin den 

Mädchen mehr Ieit für die Mithilfe in der Wirtschaft der Mutter zu lassen. 



2 Reihe B 

Typus Vll. Ausbau: 
Unterstufe — bis 60 Schüler; Oberstufe — bis 40 Schüler; Zahl der Lehrkräfte 2. 
Ausnahme in jedem zweiten Schuljahr. — Gegend mit rumänischen Sprachkenntnissen im Leben. 

oo 

Unterrichtsgegenstände 

K s s 

I II III IV V 

Knaben lind Mädchen 

3 Es 

5 S. 
& 

VI 

Knaben n. Mädchen 

a 

VII 

Knaben nnd Mädcken 

& ~ 

5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

15 

16 

Religion. 
Muttersprache. 
Heimatkunde . .. 

^ Sprache f 

Rumänische Geschichte. 
r Erdkunde 

Rechnen und Raumlehre. 
Kenntnisse aus Handel und Buchhaltung 
Bürgerkunde und soziale Kultur .... 
Nichtrumänische Erdkunde. 
Naturkunde. 
Gesundheitslehre . 
Schönschreiben. 
Zeichnen. 
Singen. 
Körperübungen und Turnen. 
Handfertigkeitsunterricht (bezw. Weibliche 
Handarbeit). 

Haushaltungskunde. 

Summe der Stunden . 

3 

A 

2 
3 (+ 4) 

4(4-11/2) 

2 (4-2) 
_ 

1 (4- l/2) 

1 (4- 11 
1 (4-1) 

v. 
v. 

v. 

9 

3(4-114) 

3(4-114) 

(4-1) 

2(4-14) 
2 (4-1/2») 

1 

2 2 
4(4-114) 4(4-114) 

3(4" 11 2) 3(411/2) 

2(41) i 2(41) 

1(4 1) 
1 

2 ( + I/2) 

2( + i4) 
1 

K+l) 
1 
1 

1 
2(41/4) 
2(4i/.) 

1 

2 
4(411.) 

3(411.) 

2(1) 

1 
2 (+'•.-)** 
2(4 4)** 

I 

1 
1 

3** 
3** 

Besteht nicht, 
wenn V besteht 

2 
v. 

v. 4 1 
(4 11.) 

2 

v. 

v. 
v. 

0. 
v. 
v. 

2 
v. 

v. 4 1 v. - 1 
(4 U.) ( + 11.) 

2 
1 

v. v. 

v. 
v. 

1 
v. 
v. 
v. 

v. 

v. 4 1 

(4-II-2) 
2 

0. 

v. 
0. 

16 48)" 
14[44J 

(4 10) 
19(45) 24(4 6) 24(4 6) 25 (4 5) 5 [4 1U] 6 [4 24J 61 4 24] 

Bemerkung: 1. Aus zwei Klassen bestehende zusammengezogene Unterrichtsabteilungen mit alternierenden Kursen sind durch n. ]—vereinigt] bezeichnet; in der Anmerkung steht, mit 
welcher Klasse die Bereinigung zu erfolgen hat. 

2. Tie Stunden für „Stille Beschäftigung" stehen in runder Klammer hinter den direkt zu erteilenden, z. B.: 2 (41). 

3. Wo bei zweitjähriger Aufnahme in einer Klasse oder zusammengezogenen Unterrichtsabteilung schwache Schüler sind, die mit den andern nicht Schritt halten können, 
sind für sie in den betreffenden Gegenständen Hilssstunden zu erteil;n; zu dem Zwecke sind die Stunden durch Berminderung der obigen Stundenzahlen zu entnehmen, 
und zwar hei: 

Klaffe I und III: Klaffe V: Klaffe II und IV: Klaffe VI: 

1 St. Deutsch I. 1 St. nichtrum. Erdkunde . . . . 1 St. Deutsch 11., 1 St. Deutsch.) 
1 St. Rechnen I.1 3 St. 1 St. Naturkunde.y 2 St. 1 St. Handfertigkeitsunterricht ' 1 fct‘ 1 St. nichtrum. Erdkunde . . . ļ 2—3 St. 

1 St. Handfertigkeitsunterricht . ' 1 St. Naturkunde. 



K s s 

II III IV V 
Uìnbdļcn und 

fliiaben 

I ķ 
S 7?. 

VI 

Knaben nnd Mädchen 

3 H 

5 H 
3 ° 

'3 ;=> 

vir 

Knaben nnd Mädchen 

ß ^ - 

5 LZ a 

VI* 

Knaben u. Mädchen 

§3 

A n m e r k u n g 

o 

6 (+3) 

1 

3 (+2) 

1 ( + 14) 
1(+i.'I 

1 
1 

-o 

> 

rrt 

2 
3 ( 3) 

3(+n/o) 

2 (+2) 

1 (+ 1) 
ic+y2) 

v.( +i) 

o.(+l) 
v. 
v. 

2 2 
5 (+ 1) 5 ( + 114) 5( + 114) 

4( + 1i/2) 4( + H4) 4( + H/o) 

2 ( + 14) 2 (+ 1) 
Besteht nicht, 

wenn VI besteht 1 
1 
2 
I 

I (+ I) 
1 
1 

2 (+ 1) 
1 (+ 1) 

1 
1 
2 
1 

2 

5 ( + II/2) 

4(+iy2) 

+1) 

I 
1 
2** 

1 

1 
1 

3** 
3** 

v. 

M+1/2) 

v. + 1 
( + 14) 

2 

v. 

v. 
v. 

v. 

v. v. 
v. (t1/2) v. (+i/: 

v. + 1 

( + 14) 

2 

v. 

v. 
v. 

I 
v. 
v. 

v. 

v. + 1 

( + 14) 

2 
1 

v. 

v. 
v. 

v. 
v.( + i/2) 

v. + 1 
( + 14) 

2 

v. 

v. 
v. 

v. 
v. 

04 64 

24 

1 
2 
2 
1 

2'/2 

1 
2 
2 
1 

1 
I 
1 

24 
1 
1 
2 
2 
1 

6- 

VII vereinigt mit VI 
bezw. mit V 

2'2 

1 

2** 
9** 

1 

VII vereinigt mit VI, bezw mit V. Die Stunde, die VI! bei 
Bereinigung von V und VII melir bat als V, ist besonders 
fiir rnmänische Erdkunde zu verwenden, die in VII neu 
auftritt. Zu demselben Zweck ist bei Bereinigung von VI 
nnd VII von den in VII blos; fiir die „Stille Beschäftigung" 
vorgeschriebenen eineinhalb Stunden eine Stunde als direkt 
flit erteilend angesetzt und blos, eine halbe fiir die „Stille 

Beschäftigung" gelaffe» 

VII vereinigt mit VI, bezw. mit V 

IV vereinigt in. II 

VII vereinigt m. VI, bzw.V 

3** 
3** 

111 vereinigt ni. I 

13 ( + 6) 
12 [+ (>1 
( + 10) 21 (+ 3) 25 (+ 5) >5 (+5; 26(4 4) 

31+21) -i) ! 251 4 [+ 25 J 
(+1) (+1) (+1) 

31+26] 

(+ 1) 24 30 30 30 

Bemerkung: 4. ~sn einem Schuljahr wird van je einem der zwei Lehrer die vereinigte I/I I I lind die vereinigte V/V11 51 lasse unterrichtet, im folgenden die vereinigte II/IV und 
die vereinigte V I V11 .Klasse — bezw., wenn keine Repetenten sind, die V I allein — ; sodann wieder die ver+nigie I/I I I und die vereinigte V/V II usf. 

5. Sie Schiilerzahlen der vereinigten Unterrichrsabteilungen sollen aus der Unterstufe 60, auf der Oberstufe 40 nicht überschreiten: geschieht das drei Jahre hindurch in 
wesentlichem Ausmaß auf der Unterstufe, so ist für sie die Stundentafel Typus V I zu wählen: geschieht es drei Jahre hindurch in wesentlichem Ausmaß auf der 
Oberstufe, so ist für sie die Stundentafel Typus V Zli wählen. 

* Die VII Klaffe besteht für diejenigen, die im vorangehenden Schuljahr zur' Abgangsprüfung nicht angelassen werden konnten, nnd für diejenigen, die sie nicht bestanden haben. Auch können freiwillig 

Wiederholende zugezogen werden (Dreizehnjährige bis zur Konfirmation 1. 
" In Landsä,ulen können die Stunden für Handarbeiten nnd Hanshaltnngsknnde um je 2, diejenigen für Naturkunde nnd nichtrnmänifche Erdkunde um I Stunde vermindert werden, um den Mädchen 

mehr Jett für die Mithilfe in der Wirtschaft der Mutter zti lassen. 
*** Die S Stunden „Stiller Beschäftigung" in der I Klasse werden vom Lehrer (nach eigenem Ermessen) im Laufe des Schliljahres erst dann eingesetzt, wenn die Schüler im direkten Unterricht soweit 

gefördert sind, daß sie E'ewinn von der „Stillen Beschäftigung" haben. 



2. Reihe B 

Typus Vlll. Aufbau' Bluter-- "nd Oberstufe bis höchstens 80 Schüler; Zahl der Lehrkräfte 1. — 2. Aufnahme 
_!_1 in jedem zweiten Schnljahr. — 3. Hegend mit rumänischen Sprachkenntnissen im Leben. 

Unterrichtsgegenstände 

K s 

II III IV V 

Knaben und Mädchen 

t, 

|i= 
2 - CJ 
© ^ 

VI 

Knaben n. Mädchen 

VII 

Knaben und Mädchen 

" 'S 
35 = ^ c 2 
c H - 

GÌ 0 

\ 

Religion . . . 
Muttersprache . 
Heimatkunde 

^ Sprache 
Rumänische' Geschichte. 

' Erdkunde 
Rechnen und Raumlehre. 
Kenntnisse aus Handel und Buchhaltung 
Bürgerkunde und soziale Kultur . . . 
Nichtrumänische Erdkunde . 
Naturkunde.. 
Gesundheitslehrt.. 
Schönschreiben. 
Zeichnen. 
Singen .■. 
Körperübungen und Turnen. 
Handfertigkeitsunterricht (bezw. Weibliche 
Handarbeit). 

Haushaltungskunde. 

V2 

6/2 
i/„ 

72 
V- 

2/2 

2/2 

2/e( + 4/2) 

^/21+2/2) 

2/2(+2/2) 

'/2 

Vï(+Vs) 
72 (+ V2) 

v. 

v. 

2/2 

5/2( + 2/2) 

®/ 2 (2/2) 

2/2 (+ 7.) 

1/, 
2/2 

2/2 

72 

+2 j +2 

4/2( + 3/2) 4/2("T3 2) 

6/2( 5/2( + 3/2) 

cP 

2/2 ("T '. 2) 2/2 ( + 1 o) 

'/2 

72 
72 
2/2 

72 

72 

'/■2 

1/. 

2/2 

’/2 (+2/2) 

6/2( + 3/ 2) 

2/2(4-72) 

2/2 
u( + 5/2) 

0 + 2/9 

(+72) 

2/2 (+2/2) 

Besteht nicht, wenn V besteht 

7» 

2/2 

o(+J/2) 

0 + 2/2 

(+ '2) 

2/2 (+2/2) 

v 

v 

72 (+72) 
v 
0 

2/2 

o(+V2) 

0 + >/., 

(+ +■) 

2/21+2/2) 
72 (+ 1 2) 

2/2 

0 (+5/2) 

0+2', 
(+ '2) 

2/2 ( + 2/2) 

Summe der Stunden 

+>+ 

24/2( + 6/2) 23/2( + V2),23/2( + 7/2) 24/2( + 6/2) 6/2 [+24/2] 
(+8/2) 

2/2 1 + 23/2] , 7/2 1 + 22/2] 
(+8/2) ! (+8/2) 

-24/, 

( + 8/2) 

Bemerkung: 1. Aus zwei Klassen bestehende zusammengezogene Unterrichtsabteilungen mit alternierenden Kursen sind durch v. f—vereinigt) bezeichnet; in der Anmerkung steht, mit 
welcher Klasse die Bereinigung zu erfolgen hat. 

2. Die Stunden für „Stille Beschäftigung" stehen in runder Klammer hinter den direkt zu erteilenden, z. B.i 2 (Bl). 
3. Wo bei zweitjähriger Aufnahme in einer Klasse oder zusammengezogenen Unterrichtsabteilung schwache Schüler sind, die mit den andern nicht Schritt halten können, 

sind für sie in den betreffenden Gegenständen Hilfsstunden zu erteil:n; zu dem Zwecke sind die Stunden durch Verminderung der obigen Stundenzahlen zu entnehmen, 

und zwar bei: 

Klasse I und III: Klasse V: 

7, St. Deutsch I.. 72 St. Religion.... 
1/2 St. Rechnen I.3/2 St. 7» St. Naturkunde . . 
72 6t. Handfertigkeitsunterricht . 

2/2 St. 

Klasse 11 und IV: 

]/2 6t. Deutsch 11. 
Je 7> St. Rechnen II und IV . . 

: 3/2 st. 

Klasse VI: 

'/2 6t. Deutsch.<2/, st 
1/2 6t. nichkrum. Erdkunde 12 



K s s 

II III IV V 
»naben und 

Mädchen 

l! 
© 

VI' 

Knaben und Mädchen Knaben und Mädchen 

§ Z 

Z 5 L 1 
§ «= 
© 

S «s 
«s 

VII" VI' 

Knaben nnd Mädchen 

3 
c" Q 1 1 

S ^ 

Anme r k ii n g 

212 
4/2(+4/2) 

V* 

3/2('" 3/2) 

Vs(+ Vs) 
y2(+ v2) 

v2 
v2 

> 
c 
c 
3 

'S' 

2/2 
3/2(+ 2/2) 

6/2(+ 3/2) 

3/2 (.+Vs) 

v2(+ v2) 
v2(+v2) 

u. 
v. 
v. 
u. 

Besteht nicht, 

wenn V besteht 

2/2 
6/2(+ v2) 

6/2(+3/2) 

4/2(~ y2) 

v2 
2/2 
2/2 
v2 

Vs 
v2 

2/2 

2/2 - 
6/2(+2/2) 

6/2(+3/2) 

2/2(+ V») 

v2 
2/2 
2/2 
v2 

v2 

2/2 

2/2 
6/2(+2/2) 

6/2(+ 3/2) 

2/2(+ J/2) 
■ V2 

v2 
2/2 
2/2 
'A 

2/2 
6/2(+’A) 

®/2(+ 3/2) 

2/2(+ v2) 

Vs 
Vs 

2/2 

Vs 
2/2 
2/2 
'Vs 

Vs 
Vs 

2h. 

2/2 

v. 

o-(+2/2) 

v. + 2/2 
(+ v2) 

m+2/2) 

v. 

u-( + 2/2) 

v. + 2/, 
(+ VJ 

(o.+2/2) 

v. 

0.(+2/2) 
v. 

d.(+2/2: 
2/= 2/- 
(+3/2) 6/2(+3/2) 

(+ Vs) 

v- (+2/2) 

2/2 U.+ 2/2 

(+Vs) 

M + 2/2) 

6/2(+3A 

4/2(+2A 

2/2 
2/2 
3/2 
Vs 

6/2(+3;2) 

4/2(+2/2) 

2i, 
2 /o 

2/, 
l/ 

2/2 
6/2(+3/2) 

3/2(+3/2) 

V2(+2/s) 

2/= 
2I, 

2U 

6/2(+3/2 

6/2(+3/2) 

3/2(+2/2) 

2/2 
2/2 
2/2 
Vs 

2/2 
2/2 

VII vereinigt mit VI. 
„ „ „ „ , bzw. mit V. 

VII vereinigt mit VI, bzw. mit V. Bon den bei Vereini¬ 
gung voii VII ni einer andern »lasse für „Stille Beschäf¬ 
tigung" vorgeschriebenen eineinhalb Stunden sind zwei 
Zweitel Stunden über die andern direkten Stunden 
hinan- dem direkten Unterricht zugewiesen, weil rumä¬ 
nische Erdkunde in VI! neu auftritt. 

VII vereinigt mit VI. 

„ „ „ „ , bezw. mit V. 

IV vereinigt m. II. 

VII verein. m.VI, bzw. m.V. „ 

" " " >. 

Ill verein, m. 1. 

+ oo + 

s~ 

+ + + 

Bemerkung: 4. In einem Schuljahr werden die vereinigten Klassen I/111 und V/VII unterrichtet, im folgenden die vereinigten Klassen II/tV und VI/VII — bezw. VI allein, wenn 
keine Repetenten sind —, darnach wieder I/I 11 und V/VII usw. 

5. Der Stundenplan ist so einzurichten, daß nie mehr als 60 Schüler (direkt unterrichtete und still beschäftigte) zusammen im Uuterrichlsraum sind. Die für die „Stille 
Beschäftigung" dabei über die oben angegebenen hinaus noch verfügbaren Stunden sind vom Lehrer nach freiem Ermessen zu verteilen (Aufgaben lernen, Uebun¬ 
gen in ausgedehnterem Ausmaß, als es die oben angegebenen Stunden „Stiller Beschäftigung" zulassen — vgl. das Beispiel eines Stundenplans! —. Ueberschreitet 
die Schülerzahl drei Jahre hindurch 80, so ist die Stundentafel Thpus VII zu wählen. 

* Die VII Klaffe besteht für diejenigen, die im vorangehenden Schuljahr zur Abgangsprüfung nicht zugelassen werden konnten, und für diejenigen, die sie nicht bestanden haben. Auch können freiwillig 

Wiederholende zugezogen werden (Dreizehnjährige vor der Konfirmation). 
** Die ö/2 Stunden „Stiller Beschäftigung" in der I Klaffe werden vom Lehrer (nach eigenem Ermessen) im Laufe des Schuljahres erst dann eingesetzt, wenn die Schüler im direkten Unterricht soweit 

gefördert sind, daß sie Gewinn von der „Stillen Beschäftigung" haben. 



Typus I. 3. Reihe C. 

Stundentafeln der Oberstufe an Landschulen für die Zeit vom 15. September bis 31. Oktober 
und vom 15. März bis zum Ende des Schuljahres. 

U n 11? r r t d) 15 a e q e n fl ände 

co 

cJ 

K 

V VI VII 

Landwirtschaftlich betonter Lehrplan 

2 L. 

5 ^ 
5. 

2 Fi 
f=i 

A n m e r k u n 

Religion. 

Muttersprache .... 

I Sprache | 
Rumänische Geschichte 

I Erdkunde I 
Rechnen und Raumlehre . . . 

5. Bürgerkuude und soziale Kultur 

6. Nichtrumünische Erdkunde . . . 

''Raturkunde . 

Gesuudheitslehre. 

Singen 

Körperüdungen und Turnen . . 

Kaudfertigkeilsunterricht 
(bezw. Weibliche Landarbeiten) 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. Kaushaltungskunde 

Summe der Stunden 

'/2 

3 

'/2 

V2 

'/2 

'/2 

3 

l V2 

'/2 

'/2 

V2 

'/2 

'/2 

'/2 

V2 

2 

'/2 

'/2 

1/2 

V2 

V2 

'/2 

V2 

V2 

IV2 
'/2 

V2 

V2 

'/2 

V2 

V2 

'/2 

V2 

V2 

V2 

V2 

'/2 

'/2 

V2 

Vgl. bezüglich der Annierknngen nnd Bemerkungen: Reihe A bzw. ß 

Statt je V2 Stunde in jeder Woche kann jede zweite Woche eine ganze Stunde gehalten 
werden ; in der freibleibenden Woche sind dann zwei andere Halbstunden znsaininen- 
znziehen (z B. Gesnndheitslehre oder Haushaltnngsknnde). 

12 12 12 12 12 12 



Typus II 

3. Reihe C. 

4 

5. 

6. 

7 

8. 

9. 

10. 

11. 

Unterrichtsgegen stände 
co 

ci 

Religion . . 

Muttersprache 

Rumänische 
Sprache » 
Geschichte j 

I Erdkunde 

Rechnen und Raumlehre . . . 

Bürgerkunde und soziale Kullur 

Nichtrumänische Erdkunde . . . 

Naturkunde . 

Gesundheitslehre. 

Singen. 

Körperübungen und Turnen . . 

Kandsertigkeilsunterricht 
(dezw. Weibliche Handarbeiten) 

12. Haushaltungskunde 

v2 

3 

2 

v2 

y2 

v2 

v2 

v2 

v2 

1/2 

K I j s 
V VI VII 

es 

Landwirtschaftlich betonter Lehrplan 

3 
4r 

v2 

3 

i v2 

v2 

v2 

v2 

v2 

V* 
1/ 
/ 2 

y2 

y2 

2 

‘4 

V« 

V« 

Vs 

Vs 

Vs 

Vs 

Vs 

3 

l‘/s 

'4 

Vs 

Vs 

Vs 

'/2 

'4 

Vs 

3 
3^ 
x!:c 
lg 

'21 11 m e r k u n g 

v. 

v. 

u.+ l 

IVs 

v. 

v. 

v. 

v. 

v. 

vşt 

v. 

v. 

v. 

v. 

v. 

v. 

'4 

Summe der Stunden. 12 12 12 12 12 12 

Vgl bezüglich der Anmerkungen und Bemerkungen: Reihe A bzw. D 

Stott je >/2 Stunde in jeder Woche kann jede zweite Woche eine ganze Stunde gehalten 
werden; in der freibleibenden Woche sind daun zwei andere Halbstunden zusammen¬ 
zuziehen (z. B Gesundheitslehre oder Haushaltungskunde>. 



Typus III. 

3. Reihe C. 

11 n t e r richt 5 geg e n ff ii ii d c 

co 

C.I 

lu|| I’ 11 

V ! VI VII 

Landwirtschaftlich betonter Lehrplan 

-8 £ F £ F 
(5, 

A n in e r k u u g 

Religion . . 

Muttersprache 

z. Rumänische 
Sprache 
Geschichte 
Erdkunde 

4. Rechnen und Raumlehre . . 

5. Bürgerkunde und soziale Äultui 

6. Nichtrumäuische Erdkunde . . 

7. Naturkunde . 

8. Gesundheitslehre. 

9. Singen. 

10. Äörperübungen und Turnen . 

11 Kandsertigkeitsunterricht 
(dezw. Weibliche Kandardeiten) 

12. .6aushaltungskunde. 

/2 

1 

1 

v2 

v2 

7a 

1 

7 2 

Va 

1 

72 

72 

72 

72 

72 

11. 

v. 

v. 

11. 

v. 

11. 

n. 

D. 

v. 

n. 

LI. 

v. 

11. 

11. 

LI.' 

Li. 

U. 

LI. 

v. 

72 

3 

3 

2 

'/2 

I 

7 2 

72 

’/2 

72 

Bgl. bezüglich der Anmerknngen und Bemerkungen: Reihe A dezw. 13 

3 

3 

1 72 

7-2 

‘/2 

72 

1 / 
/2 

72 

7 2 

Statt je >/2 Stunde in jeder Woche kann jede zweite Woche eine ganze Stunde gehalten 
werden; in der freidleibenden Woche sind dann zwei andere Haldstnnden zusammen¬ 
zuziehen (z. B. Gesundheitslehre oder Haushaltnngsknnde). 

Summe der Stunden 12 12 12 12 12 12 



Typus IV 

3. Reihe C. 

U uterricht sgegeusläu de 

co 

cV 

K 

V 

a s s e 

VI VII 

Landwirtschaftlich betonter Lebrplnn 

e S 

ö; 
SS 

<K 

S 
„ S 

ÊS 

A u m e r k u n g 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8, 

9. 

10. 

Religion . . 

Mnltersprache 

j 
Sprache 

Rumänische Geschichte ! . . 
> Erdkunde - 

Rechnen und Raumlehre . . . 

Bürgerkuude und soziale Kultur 

Nichtrumänische Erdkunde . . . 

Naturkunde ....... 

Gesundheilslehre. 

Singen. 

Körperübungen und Turnen . . 

11. Kandserligkeitsuulerricht 
(bezw. ^Leibliche Kandarbeilen) 

12. Kaushaltungskunde. 

y2 

3 

3 

1 

Vs 

1 

1 

Vs 

Vs 

Vs 

Vs 

3 

3 

Vs 

1 

Vs 

V-2 

Vs 

Vs 

Vä 

v. 

ü. 

v. 

v. 

v. 

v. 

v. 

v. 

v. 

v. 

v. 

v. 

v. 

r>. 

v. 

v. 

v.-chl 

1 

v. 

v. 

v. 

v. 

v. 

v. 

v. 

o. 

vşl 

l 

o. 

v. 

v. 

v. 

v. 

v. 

v. 

Bgl. bezüglich der Anmerkungen nnd Bemerkungen ^ Reihe A bzw. B ! 

Statt je einer ‘/2 Stunde in jeder Woche kann jede zweite Wache eine ganze Stunde gehalten 
werden; in der freibleibenden Woche sind dann zwei andere Halbstnnden zusammen¬ 
zuziehen (z. B. Gesnndheitslehre oder Hanshaltnngsknnde), 

Summe der Stunden 12 12 12 12 l 2 



Typus V 

3. Reihe C. 

co 

CJ 

Ilnlerrichtsgegen stände 

K 

V VI VII 

Landwirtschaftlich betonter Lehrplan 

s g 
5. 

SB 
F. 

sS 
ü 

K ü s f n 

V VI VII 

Landwirtschaftlich betonter Lehrplan 

H F 
ü 

lg 

Anmerkung 

1. 

2. 

3. 

4. 

5 

6 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Religion .. 

Muttersprache. 

I Spruche | 
Rumänische (Beschichte . . 

I Erdkunde I 
Rechnen und Raumlehre . . . 

Bürgerkunde und soziale Kultur 

Richlrllinünische Erdklmde . . . 

Naturkunde . 

Gesundheitslehre. 

Singen. 

Körperübungen und Turnen . . 

Kandferligkeitsunterricht 
(bezw. Weibliche Landarbeiten)* 

Kaushaltnngskunde. 

2 

'/- 

V2 

V2 

'/2 

V2 

V2 

'/2 
3 

W2 

V* 

V2 

' V2 

'/2 

'/2 

‘/2 

V2 

'/2 

'/2 
3 

2 

'/■> 

V2 

V2 

'/2 

V2 

V2 

3 

'/2 

'/2 

'/2 

V2 

V2 

2 

V2 

V2 

V2 

V2 

V2 

'/2 

1 '/2 

'/2 

'/2 

'/2 

'/2 

'/2 

'/2 

V2 

V2 

2 

'/2 

1 

V2 

V2 

'/2 

'/2 

'/2 

'/2 

'/2 

'/2 

V2 

Vgl. bezüglich der Anmerkungen und 
Bemerkungen: Reihe A bzw. 13 ! 

Statt je einer >/2 Stunde in jeder 
Woche kann jede zweite Woche eine 
ganze Stunde gehalten werden; 
in der freibleibenden Woche sind 
dann zwei andere Halbstunden 
zusammenzuziehen (z B. Gesund- 
heitslehre oder Hanshaltnngs- 
kunde). 

Summe der Stunden 12 12 12 12 12 12 12 12 



Typus VI 

3. Reihe C. 

CO 

ci 

Unterrichtsgegen stände 

K l a s s 

V VI VII 

Landwirtschaftlich betonter Lebrplan 

'B 

3 o 

iS» 

K 

V VI VII 

Landwirtschaftlich betonter Lebrplan 

,-3 

ģ £ 
'ŞB 

& 

C 

6; 

21 n m e r h II n g 

1. 

2. 

Religion . . 

Muttersprache 

3. Rumänische 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 

II. 

Sprache > 
Geschichte 
Erdkunde I 

Rechnen und Raumlehre . . . 

Bürgerkunde und soziale Kultur 

Nichlrumänische Erdkunde . . . 

Naturkunde . 

Gesundheitslehre. 

Singen . . . 

Körperüdungen und Turnen . . 

Kandfertigkeitsunterricht 
(dezw. Weibliche Landarbeiten)* 

3 

3 

I 

V* 

1 

1 

'4 

7 2 

'/« 

v2 
12. Kaushallungskunde 

'4 

3 

3 

1 

'4 

/2 

'4 

'4 

'4 

'4 

'4 

v. 

o.chl 

v. 

v. 

o. 

o. 

n. 

v.. 

V« 

i v. 

n.ş i 

1 

v. 

D. 

0. 

N. 

U. 

O. 

'4 

'4 

3 

'4 

3 

v. 

i). 

ü+! 

'4 

1 

1 

'4 

'4 

i/2 

Vr 

D. 

0. 

o.+ l 

I 

0. 

D. 

0. 

D. 

r>. 

v. 

D. 

Vgl. bezüglich der AnmerknngenNlnd 
Bemerkungen: Reihe A bzw ß! 

* Statt je einer >/2 Stunde in jeder 
Woche kann jede zweite Woche eitle 
ganze Stunde gehalten werden; in 
der freibleibenden Woche sind dann 
zwei andere H Abstunden zu¬ 
sammenzuziehen (z. B. Gesund- 
heitslehre oder Haushaltungs¬ 
kunde). 

Summe' der Stunden 12 12 12 12 12 12 12 12 



Typus VII. 

3. Reihe C. 

U terries) lsge gen ff iin be 

co 

C.1 

Klassen 

V VI VII 

Landwirtschaftlich betonter Lehrplan 

SŞì 
« 

2 5* 
<£ 

2 ? 
? 

'S 

B 

Klassen 

V VI VII 

Landwirtschaftlich betonter Lehrplan 

— ^ 

2? 
<5 ?! 

25* 
K ? 

2? 
(£?. 

S' 

? 

A 11 m e r k n n g 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Religion . . 

Muttersprache 

Rumänische 
Sprache I 
Geschichte 
Erdkunde I 

Rechnen und Raumlehre . . . 

Bürgerkunde und soziale Kultur 

Nichlrumänische Erdkunde . . . 

Naturkunde . 

Gesundheitslehre.' 

Singen. 

Körperübungen und Turnen . . 

Kandfertigkeitsunterricht 
(bezw. 'Weibliche Kandardeiten)* 

12. Kaushaltungskunde 

Summe der Stunden 12 

iA 

12 

D.+ 1 

1 

v. 

ü. 

v. 

v. 

D. 

D. 

î/r 

v. 

D.+ l 

v. 

v. 

v. 

v. 

0 . 

v. 

0. 

3 

3 

1 

'/2 

1 

1 

Vr 

'/2 

-/2 

D. 

0. 

Vgl. bezüglich der Anmerkungen und 
Bemerkungen: Reihe A bzw. IZ! 

v+1 D.+ l 

I 

v. 

v. 

0. 

v. 

v. 

v. 

Statt je einer */2 Stunde in jeder 
Woche kann jede zweite Woche eine 
ganze Stunde gehalten werden; 
in der freibleibenden Woche sind 
dann zwei andere Halbstunden zu- 
sammenzuziehcn (z. D. Gesund¬ 
heitslehre oder Hanshaltungs¬ 
kunde). 

12 12 12 12 12 



Typus VIII 

3. Reihe C. 

Iluterrichtsgegeu st äude 

c-i 

Religion. 

2. 'I Muttersprache.. 

I Sprache | 
3. Rumänische Geschichte . . 

I Erdkunde I 

4 Rechnen und Raumlehre . . . 

5. Bürgerkunde und soziale Kultur 

6. Nichtrumünische Erdkunde . . . 

7. Naturkunde . 

II 
8. Gesundheitslehre. 

9. Singen.■ . . . 

10. Körperübungen und Turnen . . 

l I. 6andfertigkeitsunterricht 
(bezw. Weibliche Kandardeiten)* 

12. .^5aii5l)altunq5 hunbe. 

Klassen 

V j VI || VII 

üanCumrt|rf)aftltrf) betonter Lehrplan 

S 5t 

Vz 

V2 

Va 

./2 

«■ 

Va 

'/2 

V, 

Va 

:5t 
<& 

V, 

ü. 

D.+- 

0. 

v. 

0. 

0. 

0. 

v. 

v2 

v. 

v.- 

v. 

0. 

0. 

v. 

v. 

K 

V 

a s s 

VI 

e n 

VII 

Landwirtschaftlich betonter Lebrplan 

H5i 
& ■ 5t 

Va 

Va 

'/- 

Va 

2 5t 
ä 5ä 

D. 

v. 

D.+ 

2 

2 

0. 

v. 

v. 

v. 

v. 

2 

2 

0. 

v. 

v. 

v. 

0. 

v. 

A n m e r k u n g 

-.Vgl. bezüglich derlAnmerknngen nird 
Bemerkungen: Reibe A bzw. B ! 

Statt je einet '/2 Stnnöe in jeder 
Woche kann jede zweite Woche eine 
ganze Stnnde gehalten werden! 
in der freibleibenden Woche sind 
dann zwei andere Halbstnnden 
zusammenznziehen (z. B. Gesnnd- 
heitslehre oder Haushaltnngs- 
knnde). 

Summe der Stunden 24 
9 

24 
9 

24 24 

2 
24 24 24 24 

9 



■ 



An wen dungs bestimmun gen zu den Stundentafeln 

1. Für die Oberstufe ist der landwirtschaftlich, 
gewerblich oder kaufmännisch betonte Lehrplan mit 
der dazu gehörigen Stundentafel zu wählen, je nach¬ 
dem, welches die Beschäftigung des überwiegenden 
Teiles der Elternschaft ist. In Marktorten mit ge- 
mischter, landwirtschaft- und gewerbetreibender Be¬ 
völkerung sind, wenn die Zahl d.r Schüler drei 
Schuljahre hindurch 120 überschreitet, sowohl der 
landwirtschaftliche, als auch der gewerbliche Zweig 
auszubauen. — kleberschvutet in Orten mit im 
Wesentlichen gleichartiger Beschäftigung der Eltern 
schüft die Zahl der Schüler drei Schuljahre hindurch 
120, so ist im folgenden Schuljahr die Klasse, in der 
die meisten Schüler sind, in eine solche für Knaben 
und in eine solche für Mädchen zu teilen und in den 
anschließenden Schuljahren geteilt fortzuführen. 
Dieser Borgang wiederholt sich, wenn die nunmehr 
bestehenden gesonderten Knabenklassen (bzw. die ge¬ 
sonderte Knabenklasse) zusammen mit den übrig¬ 
bleibenden gemischten Klassen (bzw. der gemischten 
Klasse) mehr als 120 Schüler hat, gegebenenfalls 
so lange, bis in allen drei oberen Klassen Knaben 
und Mädchen getrennt sind. Sinkt aber die Schüler¬ 
zahl nachher drei Schuljahre hindurch so, daß die 
Knabenklassen (die Knabenklasse) mit der gemischten 
(den gemischten) und einer Mädchenabteilung zu¬ 
sammen unter 120 kommen, so sind die Knaben und 
Mädchen (zuerst in den Klassen mit den wenigsten 
Schülern) allmählig wieder zu vereinigen, bis ge- 
gegeb.nenfalls wieder alle drei Oberklassen geinischt 
sind (gemäß Art. 10 des Partikfilarschulgesetzes). 

2. kleberschreitet aus der Unterstufe die Zahl der 
Schüler drei Schuljahre hindurch 220, so ist im näch¬ 
sten Schuljahr die I. Klasse in eine solche für Kna¬ 
ben und eine solche für Mädchen zu teilen, die in 
den anschließenden Schuljahren geteilt fortgeführt 
werden. Dieser Vorgang wiederholt sich so oft. als 
die gesonderten Knabenklassen mit den verbliebenen 
gemischten Klassen die Zahl von 220 überschreiten, 
bis gegebenenfalls in allen vier Klassen der klnt.r- 
stufe Knaben und Mädchen getrennt sind. Sinkt 
aber die Schülerzahl naehh.r drei Schuljahre hin¬ 
durch so, daß die Knabenklassen (die Knabenklasse) 
mit den gemischten (der gemischten) und einer Mäd- 
chenableilung zusammen unter 220 kommen, so sind 
Knaben und Mädchen (zuerst in den Klassen mit den 
wenigsten Schülern) allmählich wieder zu verei¬ 
nigen. bis gegebenenfalls wieder alle vier Unter¬ 

klassen g.mischt sind (gemäß Art. 10 des Partikular¬ 
schulgesetzes). 

3. Für gesonderte Mädchenabteilungen sind die 
selben Stundentafeln zu wählen wie in Mädchen- 
schulen. Der Lehrplan ist landwirtschaftlich, gewerb¬ 
lich oder kaufmännisch betont (Naturkunde, Lesestücke), 
je nachdem, welches die Beschäftigung des überwiegen¬ 
den Teiles der Elternschaft ist. Die gesonderten 
Mädchenabteilungen sind von Lehrerinnen zu unter¬ 
richten. Weibliche Handarbeiten und Haushaltungs¬ 
kunde in gemischten Schulen siild, wenn dort Leh¬ 
rerinnen angestellt sind, von solchen zu unterrichten, 
u. zw. in bezahlten Ueberstunden, deren Ausmaß 
jedoch bei einer Lehrerin nicht mehr als 2 Stunden 
wöchentlich sein soll; es können dabei mehrere Klassen 
vereinigt unterrichtet werden, ohne daß inixs die 
vereinigten Abteilungen auf der Unterstufe mehr 
als 60, auf der Oberstufe mehr als 40 Schülerinnen 
haben dürfen. In gemischten Schulen, an denen 
keine oder nicht genügend L.hrerinnen angestellt 
sind, können für Weibliche Handarbeiten und Haus¬ 
haltungskunde Fachlehrerinnen (sogenannte Mei¬ 
sterinnen), wo solche nicht sind, geeignete Frauen, 
besonders Frauen von Lehrern, als Hilfslehrerinnen 
herangezogen werden. 

4. In Schulen solcher Gegenden, in denen die 
Schüler rumänische Sprachkenntnisse aus dem Leben 
mitbringen, sind Stundentafeln der Reihe 6 zu 
wählen. Wird aber dabei nicht der entsprechende 
Unterrichtserfolg erzielt, so ist zu den Stundentafeln 
der Reihe A überzugehen. 

5. Für das Schuljahr 1926/27 als Uebergangs- 
jahr sind, da der neue Lehrplan wesentlich mehr 
Lehrstoff enthält als unser alter lind zwecks V.rein- 
heitlichung der Organisation bei den Schulen mit 
zweitjähriger Aufnahme die folgenden Maßnahmen 
zu treffen: 

a) In Landschulen mit jährlicher Aufnahme ent¬ 
fällt im Uebergangs-Schuljahr 1926/27 die Sommer¬ 
schule, es ist das ganze Schuljahr hindurch Bollschule 
zu halten. Wenn auch in diesem Uebergangs-Schul¬ 
jahr eine Einschränkung der Stunden im Frühjahr, 
Sommer und Herbst eintreten soll, erfolgt eine Umbe¬ 
nennung der Klassen, so daß die nach der früheren 
Organisation schon in die VIII Kl. (das 8. Schuljahr) 
versetzten Schüler nun die VII Kl. bilden, die in die 
VII Kl. (das 7. Schuljahr) versetzten die VI Kl., die 

in die VI Kl. (das 6. Schuljahr) versetzten die V Kll, 
die in die V- Klasse (das 5. Schuljahr) versetzten die 
IV. Klasse, die in die IV. Klasse (das 4. Schuljahr) 
versetzten die III. Klasse, die in die III. Klasse (das 
3. Schuljahr) versetzten die II. Klasse, die in die 
II. Klasse (das 2. Schuljahr) versetzten die I. Klasse; 
eine neue I. Klasse wird im Allgemeinen heuer in 
dilsen Schulen nicht gebildet, da keine Aufnahme 
stattfindet, weil in Schulen mit jährlicher Aufnahme 
nur siebenjährige Kinder aufgenommen werden 
dürfen; finden sich vereinzelte nicht eingeschulte 
Siebenjährige, so sind sie der ersten Klasse zuzuteilen. 
Sie müssen dann in der ersten Zeit des Schuljahres 
in Sonderstunden (dazu stehen die Pflich.stunden zur 
Verfügung, die der Lehrer der ersten Klasse über 
24 zu leisten hat; auch können die alten Schüler in 
einem Teil der Zeit still beschäftigt werden) intensiv 
soweit gefördert werden, daß sie iilöglichst bald denr 
Unterricht der anderen folgen können. — Eine Aus¬ 
nahme findet in diesem Fall in den Schulen statt, die 
im Schuljahr 1924/25 oder 1925/26 von der Aufnahme 
Sechsjähriger zur Aufnahme Siebenjähriger überge¬ 
gangen sind und infolgedessen im Schuljahr 1925/26 
keine II Klasse oder keine I Klasse hatten. Jin kleber- 
gangsschuljahr 1926/27 bestehen da im ersteren Fall 
die Klass.n VII bis III (im vorangehenden Schul¬ 
jahr auch VII — dazu die Repetenten aus VIII — 
bis III), die I. Klasse des vorangehenden Schul¬ 
jahres rückt auf und bildet die Klasse II, die neu¬ 
aufzunehmenden Siebenjährigen bilden die Klasse I; 
im zweiten Fall bleiben die Klassen VII — ver¬ 
mehrt um die Repetenten aus der vorjährigen 
VIII — bis II, und die neu aufgenommenen Sieben¬ 
jährigen bilden die Klasse I. Im ersten Fall sind 
für die 11 Klasse kleberstunden einzusetzen, um die 
Angleichung an den neuen Lehrplan zu ermöglichen. 
— Eine Ausnahme findet in diesem Fall im Ueber 
gangsschuljahr 1926/27 auch für die am Ende des Schul¬ 
jahres 1925/26 in die IV Kl. Versetzten statt, soweit sie 
in die I Sekundarschulklasse übertreten, da in der Se¬ 
kundarschule ein großer Teil des Lehrstoffes, den der 
iteue Lehrplan schon für die Unterstufe der Volks¬ 
schule vorsieht, wi derholt wird. Sie bleiben Schüler 
der I. Sekundarschulklasse. 

t>) In den Schulen mit zweitjähriger Aufnahme 
erfolgt eine Vereinheitlichung so, daß in demselben 
Jahr überall ungerade oder überall gerade Klasseit 



im Betrieb sind. Zu diesem Zweck >iud die Klassen 
im Schuljahr 1926/27 als. dem Uebergangsschnljahr 
folgendermaßen einzurichten: 

B i den Schulen, die iin Schuljahr 1925/26 gerade 
Klassen im Betrieb hatten, bestehen Heuer die ans 
jene folgenden ungeraden Klassen, und es werden 
die Sechs- n"d Siebenjährigen in die I. Klasse aus¬ 
genommen, so daß also 1926/27 die Klasseit VII 
— vereinigt aus der vorjährigen VI riitd den Re 
petenten aus VIII — V. Ill, I best.hen; indes sind 
besonders für Rechnen und Erdlunde — bzw. Hei¬ 
matkunde — in ill, sowie für die Gegenstände in 
VII, die infolge Verschwindens der VIII Klasse 
heuer sehr viel Stofs hat, Ueberstunden einzu¬ 
setzen, damit die Angleichung an den neuen 
Lehrplan stattfinden könne. Bei den Schulen, 
die im Schuljahr 1925/26 ungerade Klassen 
im Betrieb hatten, bleiben heuer dieselben 
Klassen bestehen, wobei jedoch in die I. Klasse itoch 
die bis zum 1. September 6 Lebensjahre erfüllenden 
Kinder aufgenommen werden; für diese Kinder sind 
bei Verminderung der Sttlnden direkten Unterrichts 
mit den übrigen solange Sonderstunden zu erteilen, 
bis sie bei beschleunigter Durchnahme in Schreiblesen 
und Rechnen soweit gefördert sind, das; si mit den 
übrigen Kindern Schritt halten können. In Schu¬ 
len. die von jährlicher zu zweitjähriger Aufnahme 
übergehen müssen, bl.ibt die I Klasse des Vorjahres 
als solche; dazu werden die Sechsjährigen aufgenom- 
inen, die in Sonderstunden, wie oben angegeben ist, 
zu fördern sind; die II Klasse steigt auf und wird 
mit der III verbunden, die als solche bleibt; die IV 
Klasse steigt auf und wird mit der V verbunden, die 

als solche verbleibt; die VI Klasse steigt auf und 
wird mit der V11 verbunden, die als solche bleibt 
lind auch die Repetenten aus VIII aufnimmt. Ja 
allen diesen Fällen sind für die Schüler d.r aufstei¬ 
genden Klassen Sonderstunden einzurichten, während 
deren die Schüler der gleichv.rbliebenen Klassen, die 
mit ihnen vereinigt sind, still beschäftigt werden, 
damit die Vorkennlnisse ausgeglichen werden können. 
— In all.II Schulen mit zweitjähriger Aufnahme 
findet dann erst im Schuljahr 1928/29 wieder eine 
Aufnahme stait. 

c) Wo infolge dieser Übergangsbestimmungen 
die Schüler im Schuljahr 1926/27 dieselbe Klasse be¬ 
suchen. die sie im Schuljahr 1925/26 besuchten, blei¬ 
ben die am Ende des Schuljahres 1925/26 nicht Ver¬ 
setzten weiter mit ihnen vereinigt, werden also nicht 
in die um eines Niederere Klasse hinunterversetzt. 

6. Mo t>i; Stundentafeln vereinigte Klassen vor¬ 
sehen, erfolgt die Durcharbeitung des lehrplanmäßi¬ 
gen Stoffes in alternier.nden Kursen. 

Kommt bei alternierenden Kursen in einem 
Schuljahr der Lehrstoff der späteren Klasse zu ein¬ 
gehender Behandlung, so hat am Anfang des be¬ 
treffenden Schuljahres eine gekürzte Durchnahme 
der Teile aus dem Stoff der früheren Klaffe 
oder der früheren Klassen voranzugehen, die für 
das Verständnis des Späteren — im betreffenden 
Schuljahr eingehend zu Behandelnden — unerläßlich 
sind; es ist das für die Schüler, die den Lehr¬ 
stoff früher, als sie in der (den) niederern der 
vereinigten Klassen waren, schon durchgenommen 
haben, eine Wiederholung, an der sie ohne Erlah¬ 
mung des Interesses teilnehmen (z. B. in Religion, 

Geschichte. Erdkunde, Bürgen und. , Raturkuude) ; 
sind für die Schüler, die in dem betreffenden Schul¬ 
jahr in der niederern der vereinigten Klassen sind, 
besondere Uebungen nötig, bei denen das Interesse 
der anderen abstumpfen könnt.' (etwa in Rechnen 
und Sprachlehre), so können für kurze Zeit die 
Schüler aus der höheren der vereinigten Klassen still 
beschäftigt werden, bis diejenigen aus der niederern 
soweit gefördert sind, daß sie dem g meinsamen 
Unterricht folgen können. 

Bei Benützung der Stundentafeln nach Typus I I, 
III und VI — VIII müssen für die vereinigten 
Klassen die Lehrer zwei Lehrstoffaufteilungen nach 
Monaten machen: eine gilt für das Schuljahr, 
in dem der Lehrstoff der niederen der beiden 
vereinigten Klassen zur Behandlung kommt; die 
andere gilt für tkas Schuljahr, in dem der Lehr¬ 
stoff der höheren der beiden vereinigten Klaffen ein¬ 
gehend behandelt wird; das erste Schuljahr, in dem 
jede der beiden Lehrstoffaufteilungen benützt wird, 
ist darauf anzugeben. 

Bei Benützung der Stundentafel nach Typus IV 
muß der Lehrer der Oberstufe drei Lehrstoffauflei¬ 
lungen nach Monaten machen; auf jeder ist das erste 
Schuljahr, in dem sie benützt wird, anzugeben. 

7. Auf der Unterstufe sind halbstündige Lektionen 
zu erteilen und der Stundenplan darnach einzurichten. 

8. Verfügbar.' Stunden für „Stille Beschäfti¬ 
gung". die in den obigen Stundentafeln nicht auf 
Gegenstände verteilt sind, sind vom Lehrer nach 
eigenem Ermessen zu benützen, jedoch in den Stun¬ 
denplan einzutragen, wie es das folgende Beispiel zeigt: 



Stundenplan für eine Schule mit einem Lehrer. 
(Ungerade Klassen im Betrieb). 
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Anmerkung: Die direkt zu erteilenden Stunden sind fett gedruckt, die Stunden für die „Stille Beschäftigung" in Kleindruck angegeben. 

* Soll im wirklichen Stundenplan heißen: Rumänische Sprache, Geschichte und Erdkunde. 








